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1 Einleitung  
 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung  

In der Gemeinde Heustreu im Landkreis Rhön-Grabfeld soll ein neues Baugebiet ï ĂAuf der 

Hºheñ - auf einer Fläche von knapp 2,7 ha erschlossen werden (siehe Abbildung 1).  

 

Ein Eingriff in Natur und Landschaft ist demzufolge unvermeidlich, so dass eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) zu erstellen ist. 
 

Für die Erstellung eines artenschutzrechtlichen Gutachtens wurde im Sommer 2024 sowie im 
Frühjahr und Sommer 2025 eine faunistische Bestandsaufnahme durchgeführt. Die zu 
untersuchenden Flächen grenzen im Norden an bereits bestehende Wohnbebauung an (siehe 

Abbildung 2). Die Flächen bestehen zum Großteil aus Ackerbrache, welche im südlichen 

Bereich von Hecken und Gehölzen, sowie einem Wirtschaftsgebäude umrahmt wird (vgl. 
Abbildung 3 bis Abbildung 5). Ein Teil der Fläche wurde als Pferdekoppel genutzt (siehe 
Abbildung 4). Südöstlich befindet sich eine asphaltierte Straße und weitere Gehölze, die an 
den Eingriffsbereich angrenzen. Nordöstlich grenzen ein Feldweg und ein Ackerschlag an. 
Südwestlich schließt an den Eingriffsbereich ein privat genutzter Offenstall mit Weideparzellen 
an. Dort finden sich auch kleinräumig strukturierte Gehölze. Im Nordwesten befindet sich ein 
geschotterter Wirtschaftsweg sowie lineare Gehölze mit dem dahinter liegendem 
Siedlungsbereich.  
Die Erfassungen beinhalten die Kartierung von Brutvögeln, Reptilien, und Haselmäusen. Auch 
die Eignung der vorhandenen Habitatbäume für höhlenbrütende Vögel sowie als Quartier für 
Fledermäuse und potenzielle Nistgelegenheit für die Haselmaus wurde im Zuge der 
Erfassungen überprüft. 
  
  

 

In der vorliegenden saP werden:  

 

¶ die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, 

Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, 

ermittelt und dargestellt. 
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Abbildung 1: Vorabzug des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan (Stand 05.11.2025) 
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Abbildung 2: Lage des Untersuchungsgebietes (UG) in der Gemeinde Heustreu (Quelle Luftbild DOP40: 
Bayerische Vermessungsverwaltung, Europäische Union, enthält Copernicus Sentinel-2 Daten 2018, verarbeitet 
durch das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)) 

 

 
Abbildung 3: Gehölze mit angrenzender Ackerbrache (Eingriffsbereich) 
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Abbildung 4: Holzlagerplatz mit Gebäuden (links) und zentral gelegener Gehölzstreifen mit Pferdeweide (rechts). 
 

 
Abbildung 5: Ackerbrache im zentralen Eingriffsbereich. 

 

1.2 Datengrundlagen  

Grundlage für die artenschutzrechtlichen Betrachtungen sind vor allem die Ergebnisse der 

gezielten faunistischen Erhebungen im Jahr 2025 (vgl. Anhang 2). Darüber hinaus wurden 

folgende Datengrundlagen zur weiteren Bearbeitung herangezogen: 

 

¶ Karla.Natur-Datenbank, vormals Artenschutzkartierung (ASK) Stand Oktober 2025 

¶ Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (LFU, 2011): Spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung (saP) bei der Vorhabenszulassung ï Internet-Arbeitshilfe (Stand 11/2025) 

¶ Tiergruppenspezifische Verbreitungsatlanten und/oder Listen/Karten Bayerns (siehe 

Literaturverzeichnis) 

¶ Internetdatenbank Floraweb 

¶ 4. Nationaler Bericht 2019 gemäß FFH-Richtlinie an die EU-Kommission (BFN) 

¶ Weitere Fachliteratur (siehe Literaturverzeichnis) 
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1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen  

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung 

erarbeitet in Anlehnung an (teilweise angepasst an das zum 01.03.2010 in Kraft getretene 

BNatSchG 2009): 

 

¶ Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP), Stand 08/2018 (Oberste 

Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, München) 

¶ Arbeitshilfe - Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung - Prüfablauf (Stand 02/2020) 

¶ Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung - Zauneidechse (Stand 07/2020) 

¶ die Vollzugshinweise (inkl. Erläuterungen) zu den artenschutzrechtlichen Vorschriften 

gemäß §§ 42 und 43 Bundesnaturschutzgesetz (Bayerisches Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Stand 03/2009) 

¶ UMS: Maßnahmenfestlegung für die Feldlerche im Rahmen der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP); vom 22.02.2023 

¶ Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen: Hilfen für den Umgang mit den 

Arten des Anhangs IV der FFH-RL und den europäischen Vogelarten in Planungs- und 

Zulassungsverfahren, 2. Fassung, Stand 05/2011 (Hessisches Ministerium für Umwelt, 

Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz [HMULV]) 

¶ Umwelt-Leitfaden, Teil V: Behandlung besonders und streng geschützter Arten in der 

eisenbahnrechtlichen Planfeststellung (Eisenbahn-Bundesamt, Stand 04/2012) 

 

1.4 Eingriffsbereich und Prüfraum  

Das Planungsgebiet liegt im Bereich des Naturraums D55 ĂOdenwald, Spessart und Südrhönñ 

(140.23 Neustädter Becken). Der Eingriffsbereich liegt in der Gemeinde Heustreu des 

Landkreis Rhön-Grabfeld. Im Umfeld befindet sich bereits ein Wohngebiet, Acker-, Grünland- 

und Bracheflächen, welche z.T. mit Sträuchern und Hecken bestanden sind. Der direkte 

Eingriffsbereich ist eine Ackerbrache, welche von Gehölzstrukturen und privat genutzten 

Strukturen wie ein Offenstall mit Weideparzellen und ein Holzlagerplatz flankiert werden.  

 

Auf die Festlegung eines festen Prüfraumes wurde verzichtet. Die Abgrenzung der Wirkräume 

erfolgt vielmehr artspezifisch anhand typischer Habitate und Reviergrößen. 

 

  

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/doc/massnahmenfestlegung_feldlerche.pdf
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/doc/massnahmenfestlegung_feldlerche.pdf
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2 Wirkung des Vorhabens  
 
Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 

Störungen der europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

 

Hierzu werden die vom Vorhaben ausgehenden umweltrelevanten Wirkfaktoren unterschieden 

in baubedingte Wirkfaktoren (Wirkungen, die mit Bautätigkeiten im weiteren Sinne verbunden 

sind), anlagebedingte Wirkfaktoren (Wirkungen, die durch den Baukörper verursacht werden) 

und betriebsbedingte Wirkfaktoren (Wirkungen, die durch die Nutzung verursacht werden). 

 

 

 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse  

2.1.1 Flächeninanspruchnahme  

Im Zuge der Baumaßnahmen werden Acker-, Grünland- und Bracheflächen, Hecken- und 

Gehölzstrukturen beseitigt, dauerhaft beansprucht und/oder erheblich verändert 

(Beeinträchtigung oder Zerstörung der Vegetation, Bodenverdichtung, Bodenbedeckung, 

Versiegelung, Teilversiegelung). Weitere zum Abstellen, Transport und Lagern von 

Baugeräten, Baueinrichtungen und Baumaterialien benötigte Flächen werden ggf. zumindest 

vorübergehend beansprucht. Hierdurch können Wuchsorte und Lebensräume für die Tier- und 

Pflanzenwelt dauerhaft oder vorübergehend verloren gehen. 

 

2.1.2 Barrierewirkungen/ Zerschneidung  

Durch die Baukörper werden bereits in der Bauphase potenziell Biotope, Wanderrouten und 
eventuell auch Populationen zerschnitten. Die entstehende Bebauung und die zeitweise 
vorhandene Baueinrichtungen, Baumaschinen und Baumaterialien könnten für nicht flugfähige 
und wenig mobile Tiere als Barriere wirken. 
 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Lebensräume und Wanderrouten insbesondere der 
strukturgebundenen Arten zerschnitten werden, durch: 

¶ Licht- und Lärmimmissionen, 

¶ das Unterbrechen von Leitstrukturen, 

¶ die offenen Siedlungs- und Verkehrsflächen, die von vielen Arten instinktiv gemieden 
werden. 

 

2.1.3 Lärmimmissionen und Erschütterungen  

Von Baumaschinen und arbeitenden Personen ausgehender Lärm und Erschütterungen 
könnten Störungen der Tierwelt verursachen. 
 

2.1.4 Optische Störungen  

Durch das Erscheinungsbild von im Gebiet gewöhnlich nicht vorhandenen Baueinrichtungen, 
-materialien und -maschinen sowie von arbeitenden Personen könnten im Gebiet lebende oder 
anwesende Tiere gestört werden. 
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2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse  

2.2.1 Flächeninanspruchnahme  

Wie schon unter 2.1.1 (baubedingte Flächeninanspruchnahme) beschrieben, werden Acker-, 
Grünland-, und Bracheflächen, Hecken- und Gehölzstrukturen anlagenbedingt beseitigt, 
dauerhaft beansprucht und erheblich verändert. Hierdurch gehen Wuchsorte und 
Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt dauerhaft verloren. 
 

2.2.2 Barrierewirkungen/ Zerschneidung  

Wie bereits unter 2.1.2 (baubedingte Barrierewirkung) dargestellt, wirken die fertig gestellten 
Gebäude und die Asphaltierung von Flächen evtl. für bestimmte Arten als Barriere, die 
möglicherweise Biotope, Wanderrouten und eventuell auch Populationen zerschneidet. Auch 
in diesem Punkt sind vor allem nicht flugfähige und wenig mobile Tiere betroffen.  
 

2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse  

2.3.1 Lärmimmissionen  

Die Lärmimmissionen durch die Nutzung der Fläche und der weiteren Neuanlagen (Aufbau- 
und Stellfläche) werden aufgrund der bereits bestehenden Lärmbelastung als 
vernachlässigbar eingestuft. 
 

2.3.2 Optische Störungen  

Die neuen Gebäude sind durch Beleuchtung sowie auch durch Reflexionseffekte an Fenstern 
etc. optisch auffällig. Diese optischen Effekte sind im Vergleich zu den bereits vorhandenen 
Gebäuden als gleichwertig einzustufen.  
 

2.3.3 Kollisionsrisiko  

Eine betriebsbedingte Erhöhung des Kollisionsrisikos ergibt sich durch die Errichtung neuer 
Gebäude und weiterer Neuanlagen (Aufbau-/Stellflächen). 
 
 
3 Maßnahmen zur Vermeidung  und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität  

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung  

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- 

und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder 

zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

 

 

V1: Optimaler Zeitpunkt für Rodungen und Einschlag/Rückschnitt von Gehölzen, Abtrag 

von Boden sowie Bodenvegetation und Auffüllungen , ökologische Baubegleitung  

Wo Bäume und Gehölze gerodet oder zurückgeschnitten werden müssen oder 

Bodenvegetation abgetragen werden muss, ist auf eine möglichst verträgliche 

Vorgehensweise zu achten. Damit die dort lebenden Tiere nicht bei der Fortpflanzung gestört 
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werden, ist dieses grundsätzlich in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. Februar 

durchzuführen. Alle zu entfernenden Bäume sind grundsätzlich in dieser Zeit zu fällen. Das 

Entfernen der Wurzelstöcke ist aber erst nach der Frostperiode durchzuführen (auszugehen 

ist davon, dass dort potenziell unter den Baumwurzeln winterschlafende Tiere dann ihr 

Winterquartier verlassen haben und in angrenzende Bereiche ausgewichen sind). Zu 

bebauende und etwaig baubedingt benötigten Flächen sind nach Entfernen der 

Gehölze/Bodenvegetation freizuhalten (Schwarzbrache, kein Bewuchs!). 

 

Ein Abschieben von Oberboden sowie die Anlage von temporären Verkehrsflächen sind im 

Zeitraum 1. Oktober bis 31. März außerhalb der Fortpflanzungszeit der bodenbrütenden 

Vogelarten durchzuführen. Wenn vorab gutachterlich sichergestellt ist, dass sich keine 

Vogelbruten in den betroffenen Bereichen aufhalten, kann ein Abschieben/eine Schotterung 

auch während der Fortpflanzungszeit stattfinden (ökologische Baubegleitung). 

 

(Potenzielle) Quartierbäume sind ausschließlich in den Zeiträumen vom 11.09. bis 31.10. 

(vorrangig) oder vom 16.03. bis 30.04. (wenn nicht anders möglich und falls keine Vogelbruten 

betroffen sind) erschütterungsfrei zu fällen und ein bis zwei Nächte ohne weitere Aufarbeitung 

vor Ort liegenzulassen - nicht auf den Quartierausgängen, damit in den Höhlen befindliche 

Tiere diese verlassen können (vgl. ZAHN et al. 2021). Sollten Bäume außerhalb der genannten 

Zeiträume gefällt werden müssen, ist dies nur unter ökologischer Baubegleitung möglich 

(mögliche Maßnahmen: Kontrolle mittels Endoskops, Reusenverschluss: anbringen der Reuse 

nur zwischen 15.04. - 21.05. und 10.08. - 15.10.; vgl. ZAHN et al. 2021). Bei Fällarbeiten in den 

Bäumen angetroffene Tiere sind zu bergen und das weitere Vorgehen ist mit der unteren 

Naturschutzbehörde abzustimmen.  

 

V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Biotopen etc. am Rande des Baufeldes   

Während der Bauphase sind Bäumen/Gehölze, Biotope etc. am Rande des Baufeldes durch 

geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen etc., insbesondere vor mechanischen Schäden 

zu schützen (vgl. FGSV 2008 und Baumschutz RAS-LP 4; S. 1-2).  

 

V3: Minimierung der Beleuchtung im Eingriffsbereich  

In der Bau- und Betriebsphase sind Beleuchtungsanlagen (z.B. Straßenbeleuchtung, 

Lagerplätze etc.) nach Möglichkeit mit LED-, Natriumdampfhochdrucklampen o.ä. (VOIGT et 

al. 2019) auszustatten, um die Anlockwirkung auf Insekten und die daraus potenziell 

resultierende Abnahme an Nahrungsinsekten in angrenzenden Gehölzbeständen sowie eine 

Störung von Tieren im Umfeld zu vermindern. Leuchtkörper und Reflektoren sind so 

auszurichten, dass der Lichtkegel nicht auf angrenzende Bereiche (insbesondere 

Gehölzbestände!) gerichtet ist (vgl. FGSV 2007 und 2008; VOIGT et al. 2019). 
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V4: Entwicklung/Optimierung von Flächen für Gehölzbrüter, Bodenbrüter  und  

Fledermäuse , Erhalt von Einzelbäumen/Gehölzen  

Nach Möglichkeit sind Einzelbäume und Gehölze im Eingriffsbereich zu erhalten, sofern dies 

planungskonform möglich ist. 

Um den Lebensraumverlust für die (potenziell) betroffenen Gehölzbrüter, Bodenbrüter und 

Fledermäuse auszugleichen, sind Ausgleichsflächen 

(Waldsaumentwicklung/Hecken/Gehölze) im räumlichen Zusammenhang zu optimieren 

und/oder neu zu schaffen.  

 

V5: Ökologische Baubegleitung (ÖBB)  

Für das gesamte Vorhaben gilt: 

- Die Planung und Umsetzung der einzelnen festgesetzten Maßnahmen (Schutz-, 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen) ist von einer 

Fachkraft als Ökologische Baubegleitung (ÖBB) zu prüfen, zu betreuen, zu 

dokumentieren und die erfolgte Umsetzung zu melden. Die damit beauftragten 

Personen sind der Naturschutzbehörde zu benennen. Sie müssen im Hinblick auf die 

Einhaltung der arten- und naturschutzfachlichen Vorgaben gegenüber den 

ausführenden Firmen weisungsbefugt sein. 

- Mittels eines Monitorings werden die Auswirkung und der Erfolg der festgesetzten 

Maßnahmen überprüft. Sofern eine Wirksamkeit von Maßnahmen in einem 

angemessenen Zeitraum nicht gegeben ist oder Verschlechterungen stattfinden, sind 

Nachbesserungen oder die Umsetzung der Maßnahmen an anderer Stelle bis zum 

Eintreten der Wirksamkeit durchzuführen. 

 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

 (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG)  

 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) werden durchgeführt, um Gefährdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Die 

Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen: 

 

CEF-Maßnahmen für die Feldlerche  

Um den Lebensraumverlust für die (potenziell) betroffene Feldlerche auszugleichen, sind 

extensiv bewirtschaftete Ausgleichsflächen auf trockenen Standorten im räumlichen 

Zusammenhang zu schaffen. Die Flächen müssen sich in offenem Gelände mit freiem Horizont 

befinden, ohne/mit wenigen angrenzenden Gehölzen sowie nicht angrenzend an Feldwege. 

Folgende Abstände sind dabei einzuhalten: 

- zu Einzelbäumen: > 50 m 

- zu Hochspannungsleitungen und wenig befahrenen Straßen und Bahnlinien: > 100 m 

- zu Baumreihen, und Feldgehölzen: > 120 m 

- zu Wald (geschlossene Kulisse): > 160 m 

- zu stark befahrenen Straßen und Bahnlinien: > 500 m 
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Auf den Flächen ist auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger zu verzichten. Die 

Größe richtet sich nach der Anzahl Brutpaare und beträgt im vorliegenden Fall 1 ha 

(Feldlerche: 0,5 ha/BP) (angelehnt an die Arbeitshilfe des LfU zu Produktionsintegrierten 

Kompensationsmaßnahmen (PIK, LfU 2014) sowie an die Arbeitshilfe des LfU zur Feldlerche 

(LfU 2020 unveröffentlicht)). 

Auf den Ausgleichsflächen sind Blühflächen und selbstbegrünende Brachflächen im Verhältnis 

50:50 anzulegen, eine streifenförmige Anlage ist zulässig und sollte flächig und nicht linear 

erfolgen (keine Verengung der Gesamtbreite des Streifens). Die Mindestlänge der Streifen 

beträgt 100 m, die Mindestbreite beträgt 10 m. Die Mindestgröße einer Teilfläche beträgt 0,2 

ha, Teilflächen können auf einer Gesamtfläche von insgesamt 3 ha verteilt werden. Die 

Blühflächen sind mit einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter 

Beachtung der standorttypischen Segetalvegetation mit reduzierter Saatgutmenge (max. 50-

70 % der regulären Saatgutmenge) zur Erzielung eines lückigen Bestands einzusäen. Die 

gesamte Ausgleichsfläche muss nach Ansaat mindestens 2 Jahre belassen werden, in dieser 

Zeit darf keine Mahd, mechanische Unkrautbekämpfung und/oder Bodenbearbeitung erfolgen; 

die selbstbegrünende Brachfläche sollte jährlich umgebrochen werden. Nach dieser Zeit ist im 

Frühjahr eine Bodenbearbeitung mit anschließender Neuansaat oder Flächenwechsel 

möglich. 

 

Alternativen Feldlerche: 

¶ Lerchenfenster mit Blüh- und Brachestreifen 

Á 10 Lerchenfenster und 0,2 ha Blüh- und Brachestreifen pro Brutpaar auf 

insgesamt 3 ha 

Á Lerchenfenster nur in Wintergetreide und nicht in Fahrgassen 

Á Anlage nur durch Einsaatverzicht, kein Herbizideinsatz 

Á Abstand vom Feldrand mind. 25 m 

Á Mindestgröße 20 m2 pro Lerchenfenster 

Á Rotation möglich ï jährlich bis spätestens alle 3 Jahre 

Á Blühstreifen aus niedrigwüchsigen Arten mit angrenzendemselbstbegrünenden 

Brachestreifen (je 10m breit, Verhältnis 50:50, Brache jährlich umgebrochen) 

Á kein Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz und keine 

mechanischeUnkrautbekämpfung, keine Mahd oder Bodenbearbeitung 

Á standortspezifische Saatmischung regionaler Herkunft, reduzierte 

Saatgutmenge (max. 50-70 % der regulären Saatgutmenge) 

Á Flächenwechsel frühestens nach 2 Jahren 

Á bei Flächenwechsel Belassen der Maßnahmenfläche bis Frühjahrsbestellung, 

um Winterdeckung zu gewährleisten 

 

¶ Blühfläche oder Blühstreifen oder Ackerbrache 

Á Flächenbedarf 0,5 ha pro Brutpaar 

Á Umsetzung in Teilfläche möglich (mind. 0,2 ha) auf max. 3 ha verteilt 

Á mindestens 10 m breit (bei streifiger Umsetzung) 

Á lückige Aussaat, Erhalt von Rohbodenstellen 

Á kein Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz und keine mechanische 

Unkrautbekämpfung, keine Mahd oder Bodenbearbeitung 

Á standortspezifische Saatmischung regionaler Herkunft, reduzierte 

Saatgutmenge (max. 50-70 % der regulären Saatgutmenge) 

Á Flächenwechsel frühestens nach 2 Jahren 
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Á Rotation möglich ï jährlich bis spätestens alle 3 Jahre 

Á bei Flächenwechsel Belassen der Maßnahmenfläche bis Frühjahrsbestellung, 

um Winterdeckung zu gewährleisten 

 

¶ Erweiterter Saatreihenabstand 

Á Flächenbedarf 1 ha pro Brutpaar 

Á Anwendung im Getreide (vor allem Wintergetreide) 

Á doppelter oder dreifacher Saatreihenabstand mindestens 30 cm 

Á kein Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz und keine mechanische 

Unkrautbekämpfung vom 15.03. bis 01.07. eines Jahres 

Á keine Umsetzung in Teilflächen 

Á Rotation möglich 

 

Pro Brutpaar der Feldlerche ist eines der genannten Maßnahmenpakete anzuwenden 

(insgesamt 2). Abstands- und Lageanforderungen aller Flächen s.o., keine Durchführung der 

Maßnahmenpakete vom 15.03. bis 01.07. eines Jahres, Flächen sollten im räumlichen 

Zusammenhang (bis max. 2 km) zu den derzeitigen Revieren liegen. 

 

 
CEF-Maßnahme für die Haselmaus  

Nach Möglichkeit sind Einzelbäume und Gehölze im Eingriffsbereich zu erhalten, sofern dies 

planungskonform möglich ist. Ist dies nicht möglich sind für die Haselmaus im räumlichen 

Zusammenhang bisher ungeeignete Habitate aufzuwerten oder neu anzulegen.  

 

Für die Haselmaus sind insgesamt 3 Haselmauskästen im räumlichen Verbund an geeigneten 

Stellen anzubringen (ökologische Baubegleitung). Schlafnester werden häufig nebeneinander 

angelegt, Haselmäuse bauen zwischen 3 und 5 Nester pro Sommer (STORCH 1978, BÜCHNER 

& JUSKAITIS 2010). 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten  

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH -Richtlinie  

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH -Richtlinie  

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nr. 4 

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot: 

 

Schädigungsverbot: Es ist verboten, wild lebende Pflanzen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören. 

Abweichend davon liegt eine Beschädigung oder Zerstörung i. S. d. § 44 BNatSchG nicht vor, 

wenn die ökologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes 

im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. Dies gilt nicht für vermeidbares Beschädigen 

oder Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 

 

 

Gefäßpflanzen des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sind im Eingriffsbereich weder 

nachgewiesen noch potenziell zu erwarten.  

 

Bei allen Gefäßpflanzen des Anhangs IV der FFH-Richtlinie liegt das bayerische 

Verbreitungsgebiet nicht im Wirkraum (Lilienblättrige Becherglocke, Kriechender Sellerie, 

Braungrüner Streifenfarn, Herzlöffel, Böhmischer Fransenenzian, Sumpf-Siegwurz, Sand-

Silberscharte, Liegendes Büchsenkraut, Sumpf-Glanzkraut, Froschkraut, Bodensee-

Vergissmeinnicht, Finger-Küchenschelle, Sommer-Wendelähre, Bayerisches Federgras, 

Dicke Trespe, Prächtiger Dünnfarn) oder es kommt kein erforderlicher Lebensraum im 

Wirkraum vor (Europäischer Frauenschuh; vgl. Anhang 1: ĂTabellen zur Ermittlung des zu 

pr¿fenden Artenspektrumsñ). 
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4.1.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH -Richtlinie  

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

 

Tötungsverbot: 

Es ist verboten, wild lebende Tiere zu töten. 

Abweichend davon liegt das Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 BNatSchG Absatz 1 

Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das 

Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht 

und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. 

Das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 liegt auch 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 

Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 

Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der 

ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. 

Hinweis: Das Tötungsverbot wird in den Formblättern im Zuge des Schädigungsverbotes 

behandelt. 

 

Schädigungsverbot: 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere zu beschädigen oder 

zu zerstören. 

Abweichend davon liegt eine Beschädigung oder Zerstörung i. S. d. § 44 BNatSchG nicht vor, 

wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

Störungsverbot: Es ist verboten, wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. 

Abweichend davon liegt eine erhebliche Störung i. S. d. § 44 BNatSchG nicht vor, wenn die 

Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
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4.1.2.1 Säugetiere  
 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Säugetierarten des Anhang IV FFH -RL 

Tab. 1: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und 

potenziellen, eingriffsrelevanten Säugetierarten 
 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name  
RL 
Bay RL D Status  

Erhaltungszustand 
kontinentale 

biogeographische Region  

Fledermäuse  

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 3 2 N ungünstig - unzureichend 

Braunes Langohr Plecotus auritus * 3 N günstig 

Fransenfledermaus Myotis nattereri * * N günstig 

Graues Langohr Plecotus austriacus 2 1 P ungünstig - schlecht 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula * V P ungünstig - unzureichend 

Große 
Bartfledermaus 

Myotis brandtii 2 * P ungünstig - unzureichend 

Großes Mausohr Myotis myotis * * N ungünstig - unzureichend 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus * * P ungünstig - unzureichend 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 2 D P ungünstig - unzureichend 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 3 2 P ungünstig - unzureichend 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V * P günstig 

Wasserfledermaus Myotis daubentoni * * P günstig 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus) 2 D P ungünstig - unzureichend 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * P günstig 

Sonstige Säugetiere  

Haselmaus  Muscardinus avellanarius * V N ungünstig - unzureichend 

 
RL D: Rote Liste Deutschland und RL Bay: Rote Liste Bayern: 

0: ausgestorben oder verschollen, 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, 

G: Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt, R: extrem seltene Art mit geographischer Restriktion 

V: Arten der Vorwarnliste, D: Daten defizitär, III: Neozoen, *: ungefährdet 

Status:   N = Nachweis (Artenschutzkartierung Bayern, Bayer. Landesamt für Umwelt, Stand 06/2022 und Kartierungen 2022), 

P = potenziell vorkommend 

 

 

Bei den weiteren Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie liegt der Wirkraum 

entweder nicht im bayerischen Verbreitungsgebiet (Breitflügelfledermaus, Große 

Hufeisennase, Kleine Hufeisennase, Nordfledermaus, Nymphenfledermaus, 

Rauhautfledermaus, Weißrandfledermaus, Wimperfledermaus, Baumschläfer, Birkenmaus, 

Feldhamster, Fischotter, Luchs) oder es kommt kein erforderlicher Lebensraum im Wirkraum 

vor (Biber, Wildkatze vgl. Anhang 1: ĂTabellen zur Ermittlung des zu pr¿fenden 

Artenspektrumsñ). 

 

Bei allen aufgeführten Fledermausarten ist bekannt, dass sie zumindest zeitweise die im 

Untersuchungsraum vorkommenden Teillebensräume (Gehölzstrukturen, Siedlungsgebiete) 
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nutzen - sei es, dass sich dort ihre Sommer- und/oder Winterquartiere befinden und/oder diese 

Bereiche als Jagd- und/oder Transferbiotop genutzt werden. Darüber hinaus ist bei dem 

überwiegenden Anteil der Arten bekannt, dass sie - zumindest zeitweise - strukturgebunden 

jagen und sich auch bei Transferflügen nachgewiesenermaßen eng an vorhandenen 

Strukturen, wie z.B. Gehölzreihen, Straßen, Wegen etc. orientieren (AG QUERUNGSHILFEN 

2003; BRINKMANN et al. 2012). Alle aufgeführten Arten sind daher grundsätzlich als 

eingriffsrelevant anzusehen.  

Der betroffene Eingriffsbereich kann (potenziell) zumindest zeitweise als Jagd- und 

Transferbiotop genutzt werden. Etwaige größere Quartiere an den vorhandenen Bäumen 

wurden nicht gefunden, kleinere Quartiere für Einzeltiere sind jedoch prinzipiell nicht völlig 

auszuschließen. 

 
 
 
Betroffenheit der Säugetierarten  
 

 

 Gebäude - und Baumhöhlen bewohnende Fledermausarten  
(alle aufgeführten Fledermausarten)                             
                                                                       

Ökologische Gilde von Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status D: - bis 1     Bayern: - bis 1  

Arten im UG nachgewiesen          potenziell möglich    

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 

- siehe Tabelle 1 - 

 

Von den aufgef¿hrten Arten sind einige sehr eng an Wªlder angepasst (ĂBaumfledermªuseñ im 

engeren Sinne; z.B. Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Mopsfledermaus), andere gelten 

als typische ĂSiedlungsfledermªuseñ (z.B. Graues Langohr, Zweifarbfledermaus). Von allen 

aufgeführten Arten ist bekannt, dass Gehölzbereiche, Offenlandflächen etc. zumindest als 

sporadisches Jagdbiotop und/oder Transferhabitat genutzt werden. Bei Baumfällungen ist 

darüber hinaus ein Verlust von einzelnen (potenziellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

grundsätzlich nicht auszuschließen. So ist vom überwiegenden Teil der Arten bekannt, dass 

Baumhöhlen und -spalten während der Übergangszeit und/oder im Sommer als Tagesquartiere 

genutzt werden (z.B. TLUG 1994, GÖRNER 2009, BTHK 2020). Viele Arten sind darüber hinaus 

hinsichtlich der Wochenstubenquartiere auf Baumhöhlen und -spalten oder zumindest auf 

abstehende Baumrinde spezialisiert (z.B. Mopsfledermaus, Kleinabendsegler, 

Bechsteinfledermaus). Die Jagdgebiete vieler Arten liegen in der unmittelbaren Umgebung der 

Quartiere. Von einigen Arten ist darüber hinaus bekannt, dass Baumhöhlen und -spalten auch 

als Winterquartiere genutzt werden (z.B. Großer Abendsegler; vgl. BTHK 2020). 

Viele der genannten Arten sind auch regelmäßig als Gebäudebewohner im Bereich menschlicher 

Siedlungen (z.B. TLUG 1994, GÖRNER 2009) und andere fledermausrelevante Strukturen (z.B. 

Hohlräume hinter Holz-, Schiefer- und Eternitverkleidungen, Rollladenkästen, aufgeklappte 

Fensterläden, Holzüberstände an Häusern und Schuppen etc.) im Frühjahr und Sommer 

anzutreffen, so dass grundsätzlich von (potenziellen) Quartieren in der unmittelbaren Umgebung 

auszugehen ist. 

Darüber hinaus wurde bei anderen Untersuchungen eine Vielzahl von Fledermausarten auch im 

Winter in unterschiedlichen Gebäudeteilen nachgewiesen, z.B. in hohlen Wänden, um 

Fensterrahmen, unter Firstziegeln und in kühleren Bereichen mit stabilen Temperaturen wie 
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Kellern und Erdgeschossen (MITCHELL-JONES et al. 2007, MARNELL & PRESETNIK 2010). 

Grundsätzlich ist daher auch an/in Gebäuden in der unmittelbaren Umgebung potenziell von 

Winterquartieren auszugehen. Der zu überplanende Bereich fungiert somit potenziell ï 

zumindest zeitweise ï auch als Jagdbiotop für gebäudebewohnende Arten im Umfeld.  

Lokale Population:  

Aufgrund der regionalen Verbreitung und der Lebensraumausstattung im Umfeld des Eingriffs 
sind Vorkommen aller genannten Arten möglich. Aus dem nahen und/oder weiteren Umfeld sind 
einige Arten wie o.g. dokumentiert (ASK). Auch wenn keine Wochenstuben im Eingriffsbereich 
und nahen Umfeld dokumentiert sind (ASK), sind diese potenziell möglich. 

Bei allen Arten werden potenzielle Vorkommen in Wochenstubenquartieren sowie Kolonien in 

Zwischen-, Sommer- und Winterquartieren als eigenständige lokale Populationen betrachtet. 

Der Erhaltungszustand  der lokalen Populationen  wird demnach bewertet mit: 

Eine Bewertung des Erhaltungszustandes ist ohne großflächigere aktuelle Erhebungen nicht möglich. 

 

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel ï schlecht (C)         Bewertung nicht möglich  

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1  i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG  

Hinweise auf Baumquartiere liegen aus dem Eingriffsbereich und angrenzenden Bereichen 

zwar nicht vor, allerdings sind diese gerade bei kleineren Fledermausarten mitunter sehr 

unauffällig und daher grundsätzlich nicht auszuschließen. Durch den Eingriff kommt es auch zu 

einem etwaigen Verlust von Bäumen. Baumquartiere wurden bei den Erhebungen zwar nicht 

aufgefunden, können aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden (potenzielle Nutzung als 

Sommerquartier, Zwischenquartiere). Sollten sich zum Rodungszeitpunkt Fledermäuse in den 

(potenziellen) Quartieren befinden, ist von einer direkten Schädigung (Verletzung, Tötung) 

auszugehen.  

Unter Beachtung der nachfolgenden Maßnahmen ist davon auszugehen, dass 

Individuenverluste vermieden werden und die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Rodungen und Einschlag/Rückschnitt von 

Gehölzen, Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und Auffüllungen 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes  

Á V4: Entwicklung/Optimierung von Flächen für Gehölzbrüter, Bodenbrüter, 

Fledermäuse, Erhalt von Einzelbäumen/Gehölzen 

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja        nein  

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

Störungen der Fledermäuse sind vor allem durch Arbeiten zur Unzeit, bau- und betriebsbedingte 

Verlärmung sowie visuelle Effekte möglich. Im Eingriffsbereich und Umfeld können bau- und 

betriebsbedingte Störungen während Jagd- und Transferflügen nicht ausgeschlossen werden. 

Hinsichtlich des Kollisionsrisikos ist betriebsbedingt mit keiner relevanten Zunahme zu rechnen. 
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Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird nicht beeinträchtigt, wenn 

Vermeidungsmaßnahmen erfolgen. Der Verbotstatbestand des Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist in dieser Hinsicht nicht erfüllt.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Rodungen und Einschlag/Rückschnitt von 

Gehölzen, Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und Auffüllungen, 

ökologische Baubegleitung 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes 

Á V3: Minimierung der Beleuchtung im Eingriffsbereich  

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:         ja          nein   

 
 

  Haselmaus  (Muscardinus avellanarius)                     Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status D: V        Bayern: -  

Art im UG nachgewiesen      potenziell möglich    

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen  Biogeographischen Region 

 günstig  ungünstig - unzureichend  ungünstig - schlecht          unbekannt 

 

Haselmäuse leben bevorzugt im Kronenraum lichter, sonniger Laubmischwälder (BÜCHNER 

2007). Besiedelt werden auch Parkanlagen und Obstgärten sowie Feldhecken und Gebüsche 

im Brachland. Von entscheidender Bedeutung ist ein gutes Nahrungsangebot durch 

früchtetragende Sträucher. Bewohnt werden im Sommer Baumhöhlen, Nistkästen und 

selbstgebaute Schlafnester, für die Winterruhe werden oft die Wurzelbereiche der Bäume 

genutzt. Durch das vorliegende Nahrungsangebot und die Habitatstruktur des Lebensraumes 

werden die Populationsdichten stark beeinflusst. Im Durchschnitt liegen sie nur zwischen 0,12 

und 10 Individuen pro Hektar. Die Art kann entlang von Hecken und Gebüschen weit ins gut mit 

Gehölzen strukturierte Offenland vordringen, dabei jedoch bereits kürzere Gehölzlücken (> 6 m) 

nicht überwinden (SCHLUND 2005). 

Lokale Population:  

Im Eingriffsbereich wurden ein haselmaustypisches Nest im ausgebrachten Nesttube 

nachgewiesen. Aufgrund des Fundes wird von einem Haselmausrevier am Rand und innerhalb 

des Eingriffbereichs ausgegangen. 

Vorkommen im Untersuchungsraum selbst werden als Teil der Gesamtpopulation im Naturraum 

ĂNeustädter Beckenñ angesehen. 

        Der Erhaltungszustand  der lokalen Population  wird demnach bewertet mit:  

Eine Bewertung des Erhaltungszustandes ist ohne vertiefte aktuelle Erhebungen nicht möglich. 

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel ï schlecht (C)         Bewertung nicht möglich 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1  i.V.m. Abs. 5 
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  Haselmaus  (Muscardinus avellanarius)                     Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

BNatSchG  

Bei den Baumaßnahmen kommt es zu einem Verlust von potenziellen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten und von Nahrungshabitaten. Grundsätzlich ist dabei im Eingriffsbereich von einer 

Nutzung durch Einzeltiere im Sommer und ggf. auch im Winter auszugehen. Potenzielle 

Winterquartiere im Eingriffsbereich sind z.B. selbstgebaute Nester unter der Laubschicht, unter 

Baumwurzeln, in Erdlöchern etc. 

Sollten sich zum Rodungszeitpunkt Haselmäuse in den (potenziellen) Quartieren befinden, ist 

von einer direkten Schädigung (Verletzung, Tötung) auszugehen.  

Unter Beachtung der nachfolgenden Maßnahmen ist davon auszugehen, dass 

Individuenverluste vermieden werden und die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt (nach der Frostperiode) für Rodungen und 

Einschlag/Rückschnitt von Gehölzen, Abtrag von Boden sowie 

Bodenvegetation und Auffüllungen, ökologische Baubegleitung 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes  

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Á Ausbringen von 3 Haselmauskästen  

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja        nein  

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  

Störungen der vorkommenden Haselmäuse sind vor allem durch Rodungsarbeiten zur Unzeit, 

bau- und betriebsbedingte Verlärmung sowie visuelle Effekte möglich. Im Eingriffsbereich und 

Umfeld können baubedingte Störungen dieser nachtaktiven Art (z.B. durch Beleuchtung) nicht 

ausgeschlossen werden. Zu relevanten, anlagenbedingten Zerschneidungseffekten kommt es 

nicht. Hinsichtlich des Kollisionsrisikos ist betriebsbedingt auch mit keiner Zunahme zu rechnen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird nicht beeinträchtigt, wenn 

Vermeidungsmaßnahmen erfolgen. Der Verbotstatbestand des Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist in dieser Hinsicht nicht erfüllt.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt (nach der Frostperiode) für Rodungen und 

Einschlag/Rückschnitt von Gehölzen, Abtrag von Boden sowie 

Bodenvegetation und Auffüllungen, ökologische Baubegleitung 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes 

Á V3: Minimierung der Beleuchtung im Eingriffsbereich  

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:         ja          nein  
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4.1.2.2 Reptilien  

 

Reptilien des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sind im Eingriffsbereich weder 

nachgewiesen noch potenziell zu erwarten.  

 

Bei den Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie liegt der Wirkraum nicht im 

bayerischen Verbreitungsgebiet (Äskulapnatter, Europäische Sumpfschildkröte, 

Mauereidechse, Östliche Smaragdeidechse), es kommt kein erforderlicher Lebensraum im 

Wirkraum vor (Schlingnatter) oder die Wirkungsempfindlichkeit ist projektspezifisch - wenn 

überhaupt - so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, 

dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden (Zauneidechse; vgl. Anhang 1: ĂTabellen zur 

Ermittlung des zu pr¿fenden Artenspektrumsñ und  Anhang 2 ï faunistische Erfassungen).  

 

 

4.1.2.3 Amphibien  

 

Amphibien des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sind im Eingriffsbereich weder 

nachgewiesen noch potenziell zu erwarten.  

 

Bei den Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie liegt das bayerische 

Verbreitungsgebiet entweder nicht im Wirkraum (Alpenkammmolch, Alpensalamander, 

Gelbbauchunke, Moorfrosch, Knoblauchkröte, Wechselkröte) oder es kommt kein 

erforderlicher Lebensraum im Wirkraum vor (Geburtshelferkröte, Kammmolch, Kleiner 

Wasserfrosch, Kreuzkröte, Laubfrosch, Springfrosch; vgl. Anhang 1: ĂTabellen zur Ermittlung 

des zu pr¿fenden Artenspektrumsñ). 

 

 

4.1.2.4 Fische  

 

Fische des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sind im Eingriffsbereich weder nachgewiesen 

noch potenziell zu erwarten.  

 

Beim Donaukaulbarsch, der einzigen Fischart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in Bayern, 

liegt das bayerische Verbreitungsgebiet nicht im Wirkraum (vgl. Anhang 1: ĂTabellen zur 

Ermittlung des zu pr¿fenden Artenspektrumsñ). 
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4.1.2.5 Libellen  

 

Libellen des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sind im Eingriffsbereich weder 

nachgewiesen noch potenziell zu erwarten.  

 

Bei allen Libellenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie liegt das bayerische 

Verbreitungsgebiet nicht im Wirkraum (Asiatische Keiljungfer, Grüne Keiljungfer/Grüne 

Flussjungfer, Östliche Moosjungfer, Zierliche Moosjungfer, Sibirische Winterlibelle), oder es 

kommt kein erforderlicher Lebensraum im Wirkraum vor (Große Moosjungfer; vgl. Anhang 1: 

ĂTabellen zur Ermittlung des zu pr¿fenden Artenspektrumsñ).  

 

4.1.2.6 Käfer  

 

Käfer des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sind im Eingriffsbereich weder nachgewiesen 

noch potenziell zu erwarten.  

 

Bei allen Käferarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie liegt das bayerische 

Verbreitungsgebiet nicht im Wirkraum (Schwarzer Grubenlaufkäfer, Großer Eichenbock, 

Scharlachkäfer, Breitrand, Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer, Alpenbock, Eremit; vgl. 

Anhang 1: ĂTabellen zur Ermittlung des zu pr¿fenden Artenspektrumsñ). 

 

 

4.1.2.7 Tagfalter  

 

Tagfalter des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sind im Eingriffsbereich weder 

nachgewiesen noch potenziell zu erwarten.  

 

Bei allen Tagfalterarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie liegt das bayerische 

Verbreitungsgebiet nicht im Wirkraum (Moor-Wiesenvögelchen, Kleiner Maivogel, 

Gelbringfalter, Blauschillernder Feuerfalter, Apollo) oder es kommt kein erforderlicher 

Lebensraum im Wirkraum vor (Thymian-Ameisenbläuling, Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Großer Feuerfalter, Schwarzer 

Apollo; vgl. Anhang 1: ĂTabellen zur Ermittlung des zu pr¿fenden Artenspektrumsñ). 

 

4.1.2.8 Nachtfalter  

 

Nachtfalter des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sind im Eingriffsbereich weder 

nachgewiesen noch potenziell zu erwarten.  

 

Bei allen Nachtfalterarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie liegt das bayerische 

Verbreitungsgebiet nicht im Wirkraum (Nachtkerzenschwärmer) oder es kommt kein 

erforderlicher Lebensraum im Wirkraum vor (Haarstrangwurzeleule, Heckenwollafter; vgl. 

Anhang 1: ĂTabellen zur Ermittlung des zu pr¿fenden Artenspektrumsñ). 
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4.1.2.9 Schnecken  

 

Schnecken des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sind im Eingriffsbereich weder 

nachgewiesen noch potenziell zu erwarten.  

 

Für die zwei Schneckenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie liegt das bayerische 

Verbreitungsgebiet nicht im Wirkraum (Zierliche Tellerschnecke, Gebänderte Kahnschnecke; 

vgl. Anhang 1: ĂTabellen zur Ermittlung des zu pr¿fenden Artenspektrumsñ). 

 

 
4.1.2.10 Muscheln  

 

Muscheln des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sind im Eingriffsbereich weder 

nachgewiesen noch potenziell zu erwarten.  

 

Von der Bachmuschel, die einzige Muschelart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in Bayern, 

kommt kein erforderlicher Lebensraum im Wirkraum vor (vgl. Anhang 1: ĂTabellen zur 

Ermittlung des zu pr¿fenden Artenspektrumsñ). 
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4.2 Bestand und Betroffenheit europäischer Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz -

Richtlinie  

 

Bezüglich der Vogelarten nach VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  
 

Tötungsverbot: 

Es ist verboten, wild lebende Tiere zu töten. 

Abweichend davon liegt das Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 BNatSchG Absatz 1 

Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das 

Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht 

und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutz-

maßnahmen nicht vermieden werden kann. 

Das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 liegt auch 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 

Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 

Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der 

ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. 

Das Tötungsverbot wird in den Formblättern im Zuge des Schädigungsverbotes behandelt.  

 

Schädigungsverbot: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere 

zu beschädigen oder zu zerstören. 

Abweichend davon liegt eine Beschädigung oder Zerstörung i. S. d. § 44 BNatSchG nicht vor, 

wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. Dies gilt nicht 

für die vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.  

 

Störungsverbot: Es ist verboten, wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. 

Abweichend davon liegt eine erhebliche Störung i. S. d. § 44 BNatSchG nicht vor, wenn die 

Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
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Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten  

 

Bei allen nachfolgend nicht aufgeführten Europäischen Vogelarten liegt das bayerische 

Verbreitungsgebiet entweder nicht im Wirkraum, es kommt kein erforderlicher Lebensraum im 

Wirkraum vor oder die Wirkungsempfindlichkeit ist projektspezifisch - wenn überhaupt - so 

gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine 

Verbotstatbestªnde ausgelºst werden (vgl. Anhang 1: ĂTabellen zur Ermittlung des zu 

prüfenden Artenspektrumsñ). 

 

Tab. 2: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und potenziell 

vorkommenden, eingriffsrelevanten Europäischen Vogelarten 

A ï Brutvogelarten  

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name  RL Bay RL D Status  

Baumpieper Anthus trivialis 2 V N 

Bluthänfling Linaria cannabina 2 3 P 

Dorngrasmücke Sylvia communis V * N 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 N 

Feldschwirl Locustella naevia V 2 P 

Feldsperling Passer montanus V V P 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 * N 

Gelbspötter Hippolais icterina 3 * P 

Heidelerche Lullula arborea 2 V N 

Klappergrasmücke Sylvia curruca 3 * N 

Neuntöter Lanius collurio V * P 

Rebhuhn Perdix perdix 2 2 P 

Rotdrossel Turdus iliacus § (II) § (II) P 

Schafstelze Motacilla flava * * P 

Schwarzkehlchen Saxicola torquata V * P 

Stieglitz Carduelis carduelis V * N 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca V 3 P 

Turmfalke  Falco tinnunculus  * * N 

Wachtel Cortunix cortunix 3 V P 

 

B ï Regelmäßige Gastvögel  

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name  RL Bay  RL D Status  

Hinweise auf relevante Vorkommen regelmäßiger Gastvögel liegen für den Vorhabensraum nicht vor. 

 
fett streng geschützte Art (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG) 

RL D Rote Liste Deutschland und RL Bay  Rote Liste Bayern vgl. Tabelle 1 

Status  N = Nachweis, P = potenziell vorkommend 
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Betroffenheit der Europäischen Vogelarten  
 

Feldlerche (Alauda arvensis) 

                                                                       Europäische Vogelart nach VRL 

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status D: 3          Bayern: 3      

Art im UG nachgewiesen      potenziell möglich    

Erhaltungszustand  der Art auf Ebene der kontinentalen  

Biogeographischen Region Bayerns (in Bezug auf das 

Brutvorkommen, nach LfU 2022)  

 günstig  ungünstig ï unzureichend  ungünstig ï schlecht          

unbekannt 

 

Die Feldlerche ist ein Vogel der Offenlandschaft und bewohnt Habitate, die weitgehend frei von 

Gehölzen und anderen Vertikalstrukturen sind (GEDEON et al. 2014, KRÜGER et al. 2014). 

Hauptsächlich werden Kulturlebensräume wie Grünland- und Ackergebiete, Ruderal- und 

Brachflächen, aber auch Hochmoore, Heidegebiete, Salzwiesen, feuchte Dünentäler, 

Tagebauflächen, Riesel- und Spülfelder sowie Kippen und Halden auf trockenen bis 

wechselfeuchten Böden besiedelt. Von Bedeutung ist insbesondere eine karge, lückige und 

vergleichsweise niedrige Gras- und Krautvegetation (JAHN et al. 2014). Feuchte bis nasse 

Areale können ebenso besiedelt werden, wenn diese an trockene Bereiche angrenzen oder 

von diesen durchsetzt sind (SÜDBECK et al. 2005). Die Nahrung im Frühjahr ist recht vielseitig 

und besteht aus Insekten, Spinnen, kleinen Schnecken und Regenwürmern. Im Winterhalbjahr 

überwiegen hingegen Getreidekörner, Unkrautsamen und Keimlinge (LANUV 2019). 

Die Feldlerche ist ein Brutvogel des Tieflandes, der aber auch in Mittelgebirgsregionen lokal 

hohe Dichten aufweisen kann. Sie ist ein Kurzstreckenzieher und kommt im Februar in das 

Brutgebiet. Das Nest der Bodenbrüter befindet sich in der Regel im Bereich schütterer Gras- 

und niedriger Krautvegetation (bevorzugte Vegetationshöhe: 15-20 cm) mit 2-5 Eiern 

(Hauptlegezeit: Mitte April bis Mitte Mai; Zweitbruten ab Juni), die ca. 12-13 Tage vom 

Weibchen bebrütet werden. Das Männchen singt vom Boden aus, führt aber auch oft steile 

Singflüge aus. Die Art gilt als Einzelbrüter mit saisonaler Monogamie, es gibt häufig zwei 

Jahresbruten. Nach ca. 11 Tagen Nestlingszeit verlassen die Jungvögel das Nest. Der Abzug 

aus den Brutgebieten erfolgt ab August, der eigentliche Wegzug erfolgt jedoch erst zwischen 

Oktober und Mitte November (SÜDBECK et al. 2005). 

 

Gefährdungen und Beeinträchtigungen ( LANUV 2019, BFN 2023 & LfU 2022):  

Á Verlust oder Entwertung von offenen Agrarlandschaften mit extensiv genutztem 

Dauergrünland, Ackerbrachen, Randstreifen, Wegrainen sowie von Heidegebieten 

(vgl. JAHN et al. 2014, DZIEWIATY & BERNARDY 2007, KRAGTEN et al. 2008, LAUX & 

BERNSHAUSEN 2015). 

Á Intensive Nutzung von Landwirtschaftsflächen (v. a. intensive Düngung, 

Pflanzenschutzmittel, häufige Flächenbearbeitung, Umbruch kurz nach der Ernte, zu 

dichte Saatreihen, Verlust von Brachen und Säumen, Vergrößerung der Ackerschläge; 

vgl. JAHN et al. 2014, GUERRERO et al. 2014, GIBBONS et al. 2006, WAGNER 2014, 

BOATMAN et al. 2004). 
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Á Asphaltierung von unbefestigten Wegen sowie intensive Unterhaltung von Feld- und 

Wegrändern (v.a. ungünstige Mähtermine, Pflanzenschutzmittel; vgl. WATSON & RAE 

1997). 

Á Verschlechterung des Nahrungsangebotes von Insekten (vgl. EUROPEAN COMMISSION 

2007, JAHN et al. 2014). 

Bestandsentwicklung in Bayern:  Die Feldlerche gilt in Bayern als häufiger Brutvogel und ist 

flächig bis an den Alpenrand verbreitet. Dichtezentren liegen vor allem in den Mainfränkischen 

Platten, im Grabfeld, im fränkischen Keuper-Lias-Land und in den Donau-Iller-Lech-Platten. 

Aktuelle Schätzungen gehen von 54.000 bis 135.000 Brutpaaren in Bayern aus (RÖDL et al. 

2012). Laut Vogelschutzbericht (BFN 2019) ist der langfristige Trend der 

Populationsentwicklung (seit 1980) in Deutschland abnehmend, im Kurzzeittrend (2004-2016) 

ebenso abnehmend. In der Bayrischen Roten Liste (RUDOLPH et al. 2016) wird der langfristige 

Trend der Populationsentwicklung (Zeitraum vor 1985) als abnehmend, im Kurzzeittrend (1985-

2013) als stark rückläufig (Bestandsabnahme > 50 %) beschrieben.  

 

Lokale Population:  Vorkommen der Feldlerche im näheren und/oder weiteren Umfeld sind 

dokumentiert (ASK, RÖDL et al. 2012, BEZZEL et al. 2005, GEDEON et al. 2014).  

Es wurde im Eingriffsbereich, insgesamt zwei Brutreviere der Feldlerche festgestellt (vgl. 

Anhang 2, Abb. 7).  

(Potenzielle) Brutvorkommen im Wirkraum des Eingriffsbereiches werden als Teilpopulationen 

der Gesamtpopulationen im Gemeindegebiet Heustreu angesehen. 

Der Erhaltungszustand  der lokalen Populationen  wird demnach bewertet mit:  

Eine Bewertung des Erhaltungszustandes ist ohne großflächigere aktuelle 

Erhebungen nicht möglich. 

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel ï schlecht (C)     Bewertung nicht 

möglich 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1  i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG  

Die Feldlerche gehört nach BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) hinsichtlich der störungsbedingten 

Mortalitätsgefährdung durch Bauvorhaben als Brut- oder Gastvogel zu den Arten der Klasse D 

mit einer Ăgeringenñ Mortalitªtsgefªhrdung (MGI-Arbeitshilfe II.6).  

 

Durch den Eingriff kommt es zu einem Verlust von (potenziellen) Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten und auch von Nahrungshabitaten, da entsprechend geeignete Habitate durch den 

Eingriff verloren gehen/beeinträchtigt werden.  

Sollten sich zum Zeitpunkt der Maßnahmen Nester mit Jungtieren dort befinden, ist eine direkte 

Schädigung (Verletzung, Tötung) zu befürchten. 

Unter Beachtung der nachfolgenden Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ist davon 

auszugehen, dass Individuenverluste vermieden werden und die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt wird. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für den Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und 

Auffüllungen 

Á V2: Schutz von Offenflächen etc. am Rande des Baufeldes 
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 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Á Entwicklung von offenen Habitaten abseits von Vertikalstrukturen 

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein  

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  

Störungen sind vor allem durch Arbeiten zur Unzeit und Lärm möglich. GASSNER et al. (2010) 

geben als Empfindlichkeit gegenüber anthropogenen Störungen 20 m als planerisch zu 

berücksichtigende Fluchtdistanz an, GARNIEL et al. (2010) dagegen stufen die Feldlerche als 

ĂArt mit schwacher Lªrmempfindlichkeitñ (vgl. aber WATERMAN et al. 2014: verringerte 

Brutdichten ab 42 dB) ein und beschreiben eine Effektdistanz von 500 m.  

Für die Feldlerche als Brutvogel ist ein ausgeprägtes Meideverhalten gegenüber strukturellen 

Reizauslösern nachgewiesen, insbesondere gegenüber Vertikalstrukturen (vgl. JAHN et al. 

2014, KRÜGER et al. 2014). Nach WAGNER (2014) hält die Art zu Waldbereichen einen 

Mindestabstand von 60 m bis 120 m und maximal 220 m ein. 

Anlagen- und betriebsbedingt ist daher (bei ausreichendem Abstand!) mit keiner relevanten 

Zunahme von Störungen in angrenzenden, potenziell geeigneten Lebensräumen zu rechnen.  

Mit Zerschneidungseffekten ist für diese mobile Art nicht zu rechnen.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird nicht beeinträchtigt, wenn 

Vermeidungsmaßnahmen erfolgen. Der Verbotstatbestand des Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist in dieser Hinsicht nicht erfüllt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für den Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und 

Auffüllungen 

Á V2: Schutz von Offenflächen etc. am Rande des Baufeldes 

Á V3: Minimierung der Beleuchtung im Eingriffsbereich (auch in der Bauphase) 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein  
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  Rebhuhn  (Perdix perdix)                     

      Europäische Vogelart nach VRL 

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status D: 2          Bayern: 2      

Art im UG nachgewiesen      potenziell möglich    

Erhaltungszustand  der Art auf Ebene der kontinentalen 

Biogeographischen Region Bayerns (in Bezug auf das Brutvorkommen, 

nach LfU 2022)  

 günstig  ungünstig ï unzureichend  ungünstig ï schlecht          unbekannt 

 

Das Rebhuhn besiedelt als Kulturfolger kleinflächig gegliederte Ackerlandschaften mit 

Fruchtwechsel- oder Mehrfruchtwirtschaft auf warmen, fruchtbaren Böden, in denen vereinzelte 

Hecken, Büsche, Grünland, beweidete Triften sowie Feld- und Wegränder mit ausgeprägten 

Säumen ganzjährig Nahrung und Deckung bieten (GEDEON et al. 2014, LFU 2022). Weiterhin 

werden auch Brachen, Trockenrasen, Industriebrachen, Sand- und Moorheiden und sogar 

ausgeräumte Ackerlandschaften besiedelt, sofern sie sich durch hohe Bodenwertzahlen 

auszeichnen und sich in wärmebegünstigten Regionen befinden (SÜDBECK et al. 2005). Bereiche 

mit zu hoher Bodenfeuchte wie Feuchtwiesen werden generell gemieden (z.B. EISLÖFFEL 1996, 

KORN & BERNSHAUSEN 2001). Wichtige Habitatbestandteile sind offene Bodenstellen und 

unbefestigte Feldwege, die zur Aufnahme von Magensteinen zur Nahrungszerkleinerung und 

zum Sonnen- und Staubbaden dienen. Die tag- und dämmerungsaktiven Tiere ernähren sich 

überwiegend pflanzlich. Die Nahrung besteht vor allem aus Samen und Früchten von 

Ackerwildkräutern, Getreidekörnern, grünen Pflanzenteilen und Grasspitzen. Zur Brutzeit kann 

der Anteil tierischer Nahrung (vor allem Insekten) stark ansteigen (LANUV 2019). 

Das Rebhuhn ist ein Brutvogel des Tieflandes, oberhalb von 500 m über NN fehlt die Art 

weitestgehend. Sie ist ein Standvogel, der in Trupps aus mehreren Familienverbänden den 

Winter im Umfeld des Reviers verbringt (Aktionsradius ca. 1-2 km; vgl. LAUX et al. 2017). Die Art 

gilt als ausgesprochen standort- und brutortstreu (GOTTSCHALK & BARKOW 2005). Die 

Revierbesetzung erfolgt ab Februar/März. Das Nest der Bodenbrüter befindet sich in der Regel 

gut versteckt in Feldrainen, Weg- und Grabenrändern sowie Gehölzrändern mit 10-20 Eiern 

(Hauptlegezeit: Mai; Nachgelege bis August), die ca. 23-25 Tage vom Weibchen bebrütet 

werden. Das Männchen hält in der Nähe Wache, die Rufaktivität erlischt mit Beginn der Eiablage 

fast vollständig. Die Art gilt als Einzelbrüter mit monogamer Dauerehe. Nach ca. 14 Tagen 

Nestlingszeit verlassen die Jungvögel das Nest und werden anschließend von beiden Altvögeln 

über mehrere Wochen im Familienverband geführt (SÜDBECK et al. 2005). 

Gefährdungen und Beeinträchtigungen ( LANUV 2019 & LfU 2022):  

Á Verlust oder Entwertung von kleinräumig strukturierten, extensiv genutzten 

Agrarlandschaften mit Randstreifen, Wegrainen, Brachen (vgl. GOTTSCHALK & BARKOW 

2005, HÖLZINGER 2001). 

Á Intensive Nutzung von Landwirtschaftsflächen (v.a. intensive Düngung, 

Pflanzenschutzmittel, häufige Ackerbearbeitung, Umbruch kurz nach der Ernte, zu dichte 

Saatreihen, Verlust von Brachen und Säumen, Vergrößerung der Ackerschläge; vgl. 

GOTTSCHALK & BEEKE 2014). 

Á Asphaltierung von unbefestigten Wegen sowie intensive Unterhaltung von Feld- und 

Wegrändern (v.a. ungünstige Mähtermine, Pflanzenschutzmittel; vgl. LAUX et al. 2017, 

WATSON & RAE 1997). 

Á Verschlechterung des Nahrungsangebotes von Insekten (POTTS & AEBISCHER 1995). 
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Bestandsentwicklung in Bayern:  Das Rebhuhn gilt in Bayern als häufiger Brutvogel mit lückiger 

Verbreitung. Verbreitungsschwerpunkte sind einerseits in Nordbayern (Fränkisches Keuper-Lias-

Land, Mainfränkische Platten, Grabfeldgau, Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland), 

andererseits im Donauraum und südlich davon im Niederbayrischen Hügelland, den Isar-Inn-

Schotterplatten und der Lech-Wertach-Ebene. Im Alpenvorland und den Alpen fehlt die Art. 

Aktuelle Schätzungen gehen von 4.600 bis 8.000 Brutpaaren in Bayern aus (RÖDL et al. 2012). 

Laut Vogelschutzbericht (BFN 2019) ist der langfristige Trend der Populationsentwicklung (seit 

1980) in Deutschland stark abnehmend, im Kurzzeittrend (2004-2016) ebenso stark abnehmend. 

In der Bayrischen Roten Liste (RUDOLPH et al. 2016) wird der langfristige Trend der 

Populationsentwicklung (Zeitraum vor 1985) als abnehmend, im Kurzzeittrend (1985-2013) als 

rückläufig (Bestandsabnahme > 20 %) beschrieben.  

 

Lokale Population:  Vorkommen des Rebhuhns im näheren und/oder weiteren Umfeld sind nicht 

dokumentiert (ASK, RÖDL et al. 2012, BEZZEL et al. 2005, GEDEON et al. 2014). Es wurde während 

der Faunistischen Erhebung kein Nachweis der Art erbracht. 

(Potenzielle) Brutvorkommen im Wirkraum des Eingriffsbereiches werden als Teilpopulationen 

der Gesamtpopulationen im Gemeindegebiet Heustreu angesehen. 

Der Erhaltungszustand  der lokalen Populationen  wird demnach bewertet mit:  

Eine Bewertung des Erhaltungszustandes ist ohne großflächigere aktuelle Erhebungen 

nicht möglich. 

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel ï schlecht (C)     Bewertung nicht 

möglich 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1  i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG  

Das Rebhuhn gehört nach BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) hinsichtlich der störungsbedingten 

Mortalitätsgefährdung durch Bauvorhaben als Brutvogel zu den Arten der Klasse C mit einer 

Ămittlerenñ Mortalitªtsgefªhrdung (MGI-Arbeitshilfe II.6).  

Durch den Eingriff kommt es zu einem Verlust von (potenziellen) Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten und auch von Nahrungshabitaten, da entsprechend geeignete Habitate durch den 

Eingriff verloren gehen/beeinträchtigt werden.  

Sollten sich zum Zeitpunkt der Maßnahmen Nester mit Jungtieren dort befinden, ist eine direkte 

Schädigung (Verletzung, Tötung) zu befürchten. 

Unter Beachtung der nachfolgenden Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ist davon auszugehen, 

dass Individuenverluste vermieden werden und die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für den Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und 

Auffüllungen 

Á V2: Schutz von Offenflächen etc. am Rande des Baufeldes 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein  

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
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Störungen sind vor allem durch Arbeiten zur Unzeit und Lärm möglich. Da sich Rebhühner 

vorwiegend in der Deckung höherer Vegetation aufhalten, sind sie gegen optische Störungen 

weniger anfällig (GARNIEL et al. 2010). GASSNER et al. (2010) geben als Empfindlichkeit 

gegenüber anthropogenen Störungen mit 100 m als planerisch zu berücksichtigende 

Fluchtdistanz an, GARNIEL et al. (2010) stufen das Rebhuhn als ĂArt mit schwacher 

Lªrmempfindlichkeitñ ein und beschreiben eine Effektdistanz von 300 m sowie einen kritischen 

Schallpegel von 55 dB.  

Anlagen- und betriebsbedingt ist daher (bei ausreichendem Abstand!) mit keiner relevanten 

Zunahme von Störungen in angrenzenden, potenziell geeigneten Lebensräumen zu rechnen.  

Mit Zerschneidungseffekten ist für diese wenig mobile, sehr standortreue Art zu rechnen, sofern 

eingriffsbedingt Barrieren innerhalb einer Population entstehen, dies ist hier nicht der Fall, da die 

Umliegenden Grünlandbereiche und Agrarflächen weiterhin erreicht werden.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird nicht beeinträchtigt, wenn 

Vermeidungsmaßnahmen erfolgen. Der Verbotstatbestand des Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist in dieser Hinsicht nicht erfüllt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für den Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und 

Auffüllungen 

Á V2: Schutz von Offenflächen etc. am Rande des Baufeldes 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein  

 
 



BBP ĂAuf der Hºheñ Gemeinde Heustreu: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)         33 

  Dezember 2025 

  Heidelerche  (Lullula arborea)                     
      Europäische Vogelart nach VRL 

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status D: V          Bayern: 2     Art im UG nachgewiesen      potenziell möglich    

Erhaltungszustand  der Art auf Ebene der kontinentalen  Biogeographischen Region  
Bayerns (in Bezug auf das Brutvorkommen, nach LfU 2022)  

 günstig  ungünstig - unzureichend  ungünstig - schlecht          unbekannt 

 

Die Heidelerche brütet vorwiegend in kontinental geprägten Regionen mit lichten Kiefernwäldern und 
Heiden. Halboffene Lebensräume mit lückig bewachsenen oder vegetationsfreien sandigen Böden in 
Waldnähe werden bevorzugt. Wichtig ist das Vorhandensein von Singwarten wie eingestreute Kleingehölze 
oder Einzelbäume im Offenland oder Grenzlinien im Übergang von Gehölzen zum Offenland (GEDEON et al. 
2014) sowie Sandbadeplätze. Besiedelt werden auch Kahlschläge, Windwurfflächen, Lichtungen, 
Truppenübungsplätze, aber auch Tagebaurestlöcher, Sandgruben und Industriebrachen und verschiedene 
Baumkulturen (Obstkulturen, Baumschulen, etc.). Im Sommerhalbjahr ernährt sich die Heidelerche vor allem 
von Insekten und nur wenig von pflanzlicher Nahrung. Während des Winters und Frühjahres dienen 
hauptsächlich Pflanzenteile (z.B. Grasspitzen, Knospen, kleine Blätter) als Futter. Die Heidelerche ist ein 
Brutvogel des Tieflandes, der aber auch in Mittelgebirgsregionen lokal hohe Dichten aufweisen kann. Sie ist 
ein Kurzstreckenzieher und kommt im März in das Brutgebiet. Das Nest der Bodenbrüter befindet sich in der 
Regel im Bereich schütterer Gras- und niedriger Krautvegetation mit 3-6 Eiern (Hauptlegezeit: Ende März 
bis Anfang April), die ca. 14 Tage vom Weibchen bebrütet werden. Das Männchen nutzt Singwarten für den 
Reviergesang, führt aber auch steile Singflüge aus; der Gesang wird teils sogar in der Nacht vorgetragen. 
Die Art gilt als Einzelbrüter mit saisonaler Monogamie. Nach ca. 14 Tagen Nestlingszeit verlassen die 
Jungvögel das Nest. Der Abzug aus den Brutgebieten erfolgt ab Ende Juli (SÜDBECK et al. 2005). 

Gefährdungen und Beeinträchtigungen ( LANUV 2019, BFN 2022 & LfU 2022):  

Á Verlust oder Entwertung von trocken-warmen, offenen Lebensräumen mit vegetationsarmen 
Sandflächen sowie von unbefestigten sandigen Wald- und Feldwegen und der Saumbereiche (vgl. 
BLÜML & RÖHRS 2005, ELLMAUER 2005, KIECKBUSCH & ROMAHN 2000) 

Á Aufforstung und Sukzession von Heiden, Trockenrasen, Brach- und Ödland und damit einhergehende 
Veränderung der Artenzusammensetzung, Verdichtung lichter Kiefernwälder, Beseitigung kleiner 
Landschaftselemente zur Flurstücksbereinigung (Hecken, Wälle, Einzelbäume etc.; vgl. BLÜML & 

RÖHRS 2005) 
Á Nutzungsänderung bzw. -intensivierung bislang ungenutzter oder extensiv genutzter, 

vegetationsarmer Sandflächen und Säume sowie Brutverluste durch landwirtschaftliche Arbeiten (v.a. 
Dünger, Pflanzenschutzmittel, hohe Viehdichten, Eutrophierung) (vgl. BLÜML & RÖHRS 2005, 
ELLMAUER 2005, KIECKBUSCH & ROMAHN 2000, DRESING & PFÜTZKE 2005) 

Á Aufgabe militärischer (oder ähnlicher) Nutzungen an Land (Verlust von Offenlandlebensräumen) 
Á Verschlechterung des Nahrungsangebotes von Insekten 
Á Störungen an den Brutplätzen (Ende März bis Juli) (vgl. DRESING & PFÜTZKE 2005) 

Bestandsentwicklung in Bayern:  Die Heidelerche gilt in Bayern als sehr seltener Brutvogel und ist nur 
regional in Nord- und lokal in Südbayern verbreitet. Die Schwerpunkte liegen in den Sandgebieten des 
Mittelfränkischen Beckens, in der Oberpfalz, im Frankenjura, im Muschelkalkgebiet des Mains und an der 
Fränkische Saale. Aktuelle Schätzungen gehen von 550 bis 850 Brutpaaren in Bayern aus (RÖDL et al. 
2012). Die Art ist nach BNatSchG streng geschützt und wird im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie geführt. 
Laut Vogelschutzbericht (BFN 2019) ist der langfristige Trend der Populationsentwicklung (seit 1980) in 
Deutschland stabil, im Kurzzeittrend (2004-2016) jedoch abnehmend. In der Bayrischen Roten Liste 
(RUDOLPH et al. 2016) dagegen wird der langfristige Trend der Populationsentwicklung (Zeitraum vor 1985) 
als abnehmend, im Kurzzeittrend (1985-2013) als stabil beschrieben. Die Heidelerche ist eine Pionierart der 
Lebensräume in frühen Sukzessionsstadien, kann diese innerhalb von 1-2 Jahren neu besiedeln, 
verschwindet aber ebenso schnell wieder bei fortschreitender Sukzession.  
 

Lokale Population:  Vorkommen der Heidelerche im näheren und/oder weiteren Umfeld sind dokumentiert 
(ASK, RÖDL et al. 2012, BEZZEL et al. 2005, GEDEON et al. 2014, Anhang 2). Während der Erfassungen 
konnte ein Revier der Art im näheren Umfeld des Eingriffbereiches festgestellt werden  
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(Potenzielle) Brutvorkommen im Wirkraum des Eingriffsbereiches werden als Teilpopulationen der 
Gesamtpopulationen im Gemeindegebiet Heustreu angesehen. 

Der Erhaltungszustand  der lokalen Populationen  wird demnach bewertet mit:  

Eine Bewertung des Erhaltungszustandes ist ohne großflächigere aktuelle Erhebungen nicht möglich. 

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel - schlecht (C)     Bewertung nicht möglich 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1  i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  

Die Zerstörungen geeigneter Bruthabitate und Lebensräume, speziell von Ödland, Brachflächen und 
extensiven Weide- und Heideflächen sowie Flurbereinigungen haben in Europa starke Bestandsrückgänge 
der Heidelerche zur Folge (DRESING & PFÜTZKE 2005). Bei Bau- und Waldarbeiten kann es zu 
Gelegeverlusten oder Verlusten von Jungvögeln durch Baumaschinen oder beim Fällen und Transport von 
Bäumen kommen. Durch Asphaltierungen von Feldwegen gehen wichtige Teilhabitate der Heidelerche 
verloren (BLÜML & RÖHRS 2005, ELLMAUER 2005, KIECKBUSCH & ROMAHN 2000). Die Heidelerche ist eine der 
Indikatorarten für Artenvielfalt und Landschaftsqualität in Deutschland (Teilindikator Agrarland; vgl. GERMAN 

FEDERAL AGENCY FOR NATURE CONSERVATION 2021). 
Die Heidelerche gehört nach BERNOTAT & DIERSCHKE (2021) hinsichtlich der störungsbedingten 
Mortalitätsgefährdung durch Bauvorhaben als Brut- oder Gastvogel zu den Arten der Klasse D mit einer 
"geringen" Mortalitätsgefährdung (MGI-Arbeitshilfe II.6). Durch den Eingriff kommt es zu einem Verlust von 
(potenziellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten und auch von Nahrungshabitaten, da entsprechend 
geeignete Habitate durch den Eingriff verloren gehen/beeinträchtigt werden.  
Sollten sich zum Zeitpunkt der Maßnahmen Nester mit Jungtieren dort befinden, ist eine direkte Schädigung 
(Verletzung, Tötung) zu befürchten. 
Unter Beachtung der nachfolgenden Vermeidungsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass 
Individuenverluste vermieden werden und die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Baumfällungen, Einschlag/Rückschnitt von Gehölzen, Abtrag von 
Boden und Bodenvegetation sowie Baufeldfreimachung, Anlage von temporären 
Verkehrsflächen 

Á V2: Schutz von Einzelbäumen und wertvollen Habitaten am Rande des Baufeldes 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein  

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  

Störungen sind vor allem durch Arbeiten zur Unzeit möglich. Anlagen- und betriebsbedingt ist 
demgegenüber mit keiner relevanten Zunahme von Störungen in angrenzenden, potenziell geeigneten 
Lebensräumen zu rechnen. 
Mit Zerschneidungseffekten ist für diese mobile Art nicht zu rechnen. Ebenso ist eingriffsbedingt nicht mit 
einer Zunahme des Kollisionsrisikos zu rechnen. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird nicht beeinträchtigt, wenn Vermeidungsmaßnahmen 
erfolgen. Der Verbotstatbestand des Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist in dieser Hinsicht nicht 
erfüllt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Baumfällungen, Einschlag/Rückschnitt von Gehölzen, Abtrag von 
Bodenvegetation sowie Baufeldfreimachung, Anlage von temporären Verkehrsflächen 

Á V2: Schutz von Einzelbäumen und wertvollen Habitaten am Rande des Baufeldes 
Á V4: Minimierung der Beleuchtung im Eingriffsbereich (auch in der Bauphase) 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein  
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Heckenbrüter  mit (potenziellen) Brutstätten im Eingriffsbereich  

(Bluthänfling Dorngrasmücke, Feldsperling, Gelbspötter, Klappergrasmücke, Neuntöter, Stieglitz)        

                                                                 

Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen   

Rote-Liste Status Deutschland:  - bis 3       Rote-Liste Status Bayern: V bis 2 

Art(en) im UG  nachgewiesen         potenziell möglich Status : (Potenzielle) Brutvögel  

 

Unter den genannten Arten sind typische sowie fakultative Heckenbrüter. Alle Arten sind in 

Bayern noch relativ weit verbreitet, so dass aufgrund der regionalen Verbreitung und der 

Lebensraumausstattung grundsätzlich auch im Eingriffsbereich von potenziellen Brutstätten 

auszugehen ist. 

Lokale Population:  

Dorngrasmücken, Klappergrasmücke, Neuntöter und Stieglitz wurde im Rahmen der 

Erfassungen im Jahr 2025 nachgewiesen. Vorkommen aller o.g. Arten im näheren oder weiteren 

Umfeld sind dokumentiert (ASK, RÖDL et al. 2012, BEZZEL et al. 2005). 

Brutvorkommen der aufgeführten Arten im Wirkraum des Eingriffsbereiches werden als 

Teilpopulationen der Gesamtpopulationen im Gemeindegebiet Heustreu angesehen. 

Der Erhaltungszustand  der lokalen Populationen  wird demnach bewertet mit:  

Eine Bewertung des Erhaltungszustandes ist ohne großflächigere aktuelle Erhebungen 

nicht möglich. 

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel - schlecht (C)     Bewertung nicht möglich 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1  i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG  

Durch den Eingriff kommt es zu einem Verlust von (potenziellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

und auch von Nahrungshabitaten, da Hecken/Gehölzgruppen durch den Eingriff verloren gehen. 

Sollten sich zum Zeitpunkt der Maßnahmen Nester mit Jungtieren in den betroffenen Strukturen 

befinden, ist eine direkte Schädigung (Verletzung, Tötung) zu befürchten.  

Unter Beachtung der nachfolgenden Maßnahmen ist davon auszugehen, dass Individuenverluste 

vermieden werden und die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Rodungen und Einschlag/Rückschnitt von 

Gehölzen, Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und Auffüllungen, 

ökologische Baubegleitung 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes  

Á V4: Entwicklung/Optimierung von Flächen für Gehölzbrüter, Bodenbrüter, 

Fledermäuse, Erhalt von Einzelbäumen/Gehölzen 

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
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Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein  

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  

Störungen der Heckenbrüter sind vor allem durch Fällarbeiten zur Unzeit möglich. Anlagen- und 

betriebsbedingt ist demgegenüber mit keiner relevanten Zunahme von Störungen in 

angrenzenden (potenziell) geeigneten Lebensräumen über das jetzige Maß zu rechnen. 

Mit Zerschneidungseffekten ist für diese hochmobilen Arten nicht zu rechnen. Ebenso ist 

eingriffsbedingt nicht mit einer Zunahme des Kollisionsrisikos zu rechnen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird nicht beeinträchtigt, wenn 

Vermeidungsmaßnahmen erfolgen. Der Verbotstatbestand des Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist in dieser Hinsicht nicht erfüllt.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Rodungen und Einschlag/Rückschnitt von 

Gehölzen, Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und Auffüllungen, 

ökologische Baubegleitung 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes  

Á V3: Minimierung der Beleuchtung im Eingriffsbereich  

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

       Störungsverbot ist erfüllt:   ja   nein  
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Baumbrüter mit (potenziellen) Brutstätten im Eingriffsbereich  

(Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Stieglitz, Turmfalke)                       

Ökologische Gilde von Europäischen Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen   

Rote-Liste Status Deutschland: - Rote-Liste Status Bayern: - bis 3 

Art(en) im UG  nachgewiesen            potenziell möglich       Status: (Potenzielle) Brutvögel 

 
Unter den genannten Arten sind typische und fakultative Baumbrüter. Alle Arten sind in Bayern 

noch relativ weit verbreitet, so dass aufgrund der regionalen Verbreitung und der 

Lebensraumausstattung grundsätzlich bei allen Arten auch im Untersuchungsraum potenzielle 

Brutstätten nicht auszuschließen sind. 

  

       Lokale Population:  

Vorkommen der Arten im nahen und/oder weiteren Umfeld sind bekannt (ASK, RÖDL et al. 2012, 

BEZZEL et al. 2005). Im Untersuchungsraum wurden im Zuge der Untersuchungen der 

Gartenrotschwanz, Stieglitz sowie der Turmfalke festgestellt (vgl. Anhang 2). Vorkommen der 

anderen o.g. genannten Arten sind aufgrund der Habitatausstattung potenziell möglich. 

Brutvorkommen der aufgeführten Arten im Wirkraum des Eingriffsbereiches werden als 

Teilpopulationen der Gesamtpopulationen im Gemeindegebiet Heustreu angesehen. 

Der Erhaltungszustand  der lokalen Populationen  wird demnach bewertet mit:  

Eine Bewertung des Erhaltungszustandes ist ohne großflächigere aktuelle Erhebungen nicht möglich. 

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel - schlecht (C)     Bewertung nicht möglich 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1  i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG  

Durch den Eingriff kommt es zu einem Verlust von Bäumen. Sollten sich zum Zeitpunkt der 

Maßnahmen Nester mit Jungtieren in/auf den Bäumen befinden, ist eine direkte Schädigung 

(Verletzung, Tötung) zu befürchten. 

Unter Beachtung der nachfolgenden Vermeidungsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass 

Individuenverluste vermieden werden und die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Rodungen und Einschlag/Rückschnitt von 

Gehölzen, Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und Auffüllungen, 

ökologische Baubegleitung 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes  

Á V4: Entwicklung/Optimierung von Flächen für Gehölzbrüter, Bodenbrüter, 

Fledermäuse, Erhalt von Einzelbäumen/Gehölzen 

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 

Schädigungsverbot ist erfüllt:           ja    nein  
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2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  

Störungen sind vor allem durch Arbeiten zur Unzeit möglich. Anlagen- und betriebsbedingt ist 

demgegenüber mit keiner relevanten Zunahme von Störungen in angrenzenden, potenziell 

geeigneten Lebensräumen zu rechnen. 

Mit Zerschneidungseffekten ist für diese hochmobilen Arten nicht zu rechnen. Ebenso ist 

eingriffsbedingt nicht mit einer Zunahme des Kollisionsrisikos zu rechnen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird nicht beeinträchtigt, wenn 

Vermeidungsmaßnahmen erfolgen. Der Verbotstatbestand des Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist in dieser Hinsicht nicht erfüllt.  

 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Rodungen und Einschlag/Rückschnitt von 

Gehölzen, Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und Auffüllungen, 

ökologische Baubegleitung 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes  

Á V3: Minimierung der Beleuchtung im Eingriffsbereich  

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

          Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein  

 

Bodenbrüter mit (potenziellen) Brutstätten im Eingriffsbereich  

(Baumpieper, Feldschwirl, Schafstelze, Schwarzkehlchen, Wachtel) 

Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen   

Rote-Liste Status Deutschland: V bis 2       Bayern: 3 bis 2     

Art(en) im UG  nachgewiesen        potenziell möglich         Status: Brutvogel 

 
Der Kiebitz und Wachtel zählen zu den typischen Bodenbrütern, beide Arten stehen sowohl in 

Bayern, als auch in Deutschland auf der Roten Liste. Aufgrund der Nähe des Eingriffbereichs 

zu bereits bestehender Wohnbebauung sowie zu seltenen benutzten bis frequentierten Wegen 

und den vorhandenen Bäumen innerhalb des Eingriffbereichs ist eine permanente Ansiedlung 

des Kiebitz aufgrund seiner individuellen Distanz zu genannten Strukturen (vgl. LFU 2016c)  eher 

unwahrscheinlich, zumal in unmittelbarer Nähe günstigere Ausweichhabitate vorhanden sind.  

Die Wachtelvorkommen in Bayern schwanken jährlich, wodurch lokal starke Schwankungen im 

Bestand möglich sind (vgl. LFU Artinformation) 

Lokale Population:  

Während der Erfassungen wurde Baumpieper in der unmittelbarer Nähe zum Wirkraum 

festgestellt. Vorkommen der anderen o.g. genannten Arten sind aufgrund der 

Habitatausstattung potenziell möglich. 

Brutvorkommen der Art im Wirkraum des Eingriffsbereiches werden als Teilpopulationen der 

Gesamtpopulationen im Gemeindegebiet Heustreuñ angesehen. 

Der Erhaltungszustand  der lokalen Populationen  wird demnach bewertet mit:  
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Eine Bewertung des Erhaltungszustandes ist ohne großflächigere aktuelle Erhebungen nicht möglich. 

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel - schlecht (C)     Bewertung nicht möglich 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1  i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG  

Durch den Eingriff kommt es zu einem Verlust von (potenziellen) Fortpflanzungs-/Ruhestätten 

und auch von Nahrungshabitaten, da entsprechende Bruthabitate durch den Eingriff verloren 

gehen/beeinträchtigt werden. Sollten sich zum Zeitpunkt der Maßnahmen Nester mit Jungtieren 

dort befinden, ist eine direkte Schädigung (Verletzung, Tötung) zu befürchten.  

Unter Beachtung der nachfolgenden Vermeidungsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass 

Individuenverluste vermieden werden und die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Rodungen und Einschlag/Rückschnitt von 

Gehölzen, Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und Auffüllungen, 

ökologische Baubegleitung 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes  

Á V4: Entwicklung/Optimierung von Flächen für Gehölzbrüter, Bodenbrüter, 

Fledermäuse, Erhalt von Einzelbäumen/Gehölzen 

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja   nein  

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  

Störungen sind vor allem durch Arbeiten zur Unzeit möglich. Anlagen- und betriebsbedingt ist 
demgegenüber mit keiner relevanten Zunahme von Störungen in angrenzenden, potenziell 
geeigneten Lebensräumen zu rechnen. 
Mit Zerschneidungseffekten ist für diese hochmobilen Arten nicht zu rechnen. Ebenso ist 
eingriffsbedingt nicht mit einer Zunahme des Kollisionsrisikos zu rechnen. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird nicht beeinträchtigt, wenn 
Vermeidungsmaßnahmen erfolgen. Der Verbotstatbestand des Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG ist in dieser Hinsicht nicht erfüllt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Rodungen und Einschlag/Rückschnitt von 

Gehölzen, Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und Auffüllungen, 

ökologische Baubegleitung 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes  

Á V3: Minimierung der Beleuchtung im Eingriffsbereich  

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:          ja  nein  
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Höhlenbrüter mit (potenziellen) Brutstätten im Eingriffsbereich  

(Feldsperling, Gartenrotschwanz, Haussperling, Star) 

Gruppe von Europäischen Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen   

Rote-Liste Status Deutschland: - bis 3  Rote-Liste Status Bayern: - bis 3 

Art(en) im UG  nachgewiesen            potenziell möglich       Status: (Potenzielle) Brutvögel 

 
Alle genannten Arten sind typische oder fakultative Höhlen-/Halbhöhlenbrüter. Alle genannten 

Arten sind in Bayern noch relativ weit verbreitet und zumindest im weiteren Umfeld dokumentiert 

(ASK, RÖDL et al. 2012). Grundsätzlich sind daher bei allen o.g. Arten Brutstätten im 

Eingriffsbereich nicht auszuschließen. 

Lokale Population:  

Vorkommen aller o.g. Arten sind im näheren oder weiteren Umfeld dokumentiert (ASK, BEZZEL 

et al. 2005, RÖDL et al. 2012). Während der Erfassungen wurden Gartenrotschwänze, 

Haussperlinge und Stare (C-Nachweis) nachgewiesen, Brutvorkommen aller anderen Arten sind 

zumindest im Umfeld trotz fehlender Nachweise potenziell nicht auszuschließen.  

Brutvorkommen der genannten Arten im Wirkraum des Eingriffsbereiches werden als 

Teilpopulationen der Gesamtpopulationen im Gemeindegebiet Heustreu angesehen. 

Der Erhaltungszustand  der lokalen Populationen  wird demnach bewertet mit:  

Eine Bewertung des Erhaltungszustandes ist ohne großflächigere aktuelle Erhebungen nicht möglich. 

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel - schlecht (C)     Bewertung nicht möglich 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1  i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG  

Durch den Eingriff kommt es zu einem Verlust von (potenziellen) Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten, da potenzielle Höhlenbäume durch den Eingriff verloren gehen, auch 

Nahrungshabitate gehen verloren. 

Unter Beachtung der nachfolgenden Maßnahmen ist davon auszugehen, dass die ökologische 

Funktion der von dem Eingriff betroffenen Nahrungshabitate im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt wird. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Rodungen und Einschlag/Rückschnitt von 

Gehölzen, Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und Auffüllungen, 

ökologische Baubegleitung 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes  

Á V4: Entwicklung/Optimierung von Flächen für Gehölzbrüter, Bodenbrüter, 

Fledermäuse, Erhalt von Einzelbäumen/Gehölzen 

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Schädigungsverbot ist erfüllt:          ja       nein                                                                                                        
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2.1 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  

Störungen sind vor allem durch Arbeiten zur Unzeit möglich. Anlagen- und betriebsbedingt ist 

demgegenüber mit keiner relevanten Zunahme von Störungen in angrenzenden, potenziell 

geeigneten Lebensräumen zu rechnen. 

Mit Zerschneidungseffekten ist für diese hochmobilen Arten nicht zu rechnen. Ebenso ist 

eingriffsbedingt nicht mit einer Zunahme des Kollisionsrisikos zu rechnen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird nicht beeinträchtigt, wenn 

Vermeidungsmaßnahmen erfolgen. Der Verbotstatbestand des Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist in dieser Hinsicht nicht erfüllt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

Á V1: Optimaler Zeitpunkt für Rodungen und Einschlag/Rückschnitt von 

Gehölzen, Abtrag von Boden sowie Bodenvegetation und Auffüllungen, 

ökologische Baubegleitung 

Á V2: Schutz von Bäumen/Gehölzen, Offenflächen etc. am Rande des 

Baufeldes  

Á V3: Minimierung der Beleuchtung im Eingriffsbereich  

Á V5: ökologische Baubegleitung 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:        ja         nein  
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5 Zusammenfassende Darlegung der Voraussetzungen für eine ausnahmsweise 
Zulassung des Vorhabens nach §  45 Abs. 7 BNatSchG   

 
Entfällt, da keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt 
werden.  

 

5.1 Keine zumutbare Alternative  

 

Entfällt, da keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt 

werden.  

 

5.2 Wahrung des Erhaltungszustandes  

5.2.1 Arten nach Anhang IV der FFH -Richtlinie  

 

Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH -Richtlinie  
 

Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sind im Gebiet nicht vorhanden und auch 

potenziell nicht zu erwarten. 
 

Tierarten nach Anhang IV der FFH -Richtlinie  
 

In folgender Tabelle werden die Ergebnisse des Kap. 4.1.2 zusammengefasst: 

 

¶ Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

¶ Auswirkung des Vorhabens auf den Erhaltungszustand der Art 
 
 

Tab. 3: Verbotstatbestände und Erhaltungszustand für die Tierarten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie 
 

Art deutsch  Art wissenschaftlich  
Verbotstat -
bestände  Erhaltungszustand der Art(en)  

Gruppe: Gebäude - und Baumhöhlenbewohnende 

Fledermausarten  - (V) 
verschlechtert sich nicht 
nachhaltig  

Haselmaus  Muscardinus avellanarius - (V, CEF) 

verschlechtert sich nicht 

nachhaltig  

 

Verbotstatbestände (nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG): x = Verbotstatbestand erfüllt, - = nicht erfüllt 
(V, CEF): Vermeidungsmaßnahmen bzw. CEF-Maßnahmen erforderlich, damit keine Verbotstatbestände einschlägig sind 

 
 

5.2.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz -Richtlinie  

 

In folgender Tabelle werden die Ergebnisse des Kap. 4.2 zusammengefasst: 

 

¶ Verbotstatbestände gemäß § 44 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

¶ Auswirkung des Vorhabens auf den Erhaltungszustand der Art 
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Tab. 4: Verbotstatbestände und Erhaltungszustand für die Europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 

der Vogelschutzrichtlinie 

 
Art/Gilde/Gruppe  Verbotstat sbestände  Erhaltungszustand der Art(en)  

Feldlerche  - (V, CEF) verschlechtert sich nicht nachhaltig  

Rebhuhn  - (V) verschlechtert sich nicht nachhaltig  

Heidelerche  - (V) verschlechtert sich nicht nachhaltig  

Gilde: Heckenbrüter  - (V) verschlechtert sich nicht nachhaltig  

Gilde: Baumbrüter  - (V) verschlechtert sich nicht nachhaltig  

Gilde: Bodenbrüter  - (V) verschlechtert sich nicht nachhaltig  

Gilde: Höhlenbrüter  - (V) verschlechtert sich nicht nachhaltig  
 

Verbotstat sbestände (nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG):  x = Verbotstatbestand erfüllt, - = nicht 
erfüllt 
(V, CEF): Vermeidungsmaßnahmen bzw. CEF-Maßnahmen erforderlich, damit keine Verbotstatbestände 
einschlägig sind 
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6 Gutachterliches Fazit  
 

Für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie europäische Vogelarten gem. Art. 1 der 

Vogelschutzrichtlinie sind Maßnahmen zur Vermeidung und/oder zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) zu ergreifen, um 

Gefährdungen zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgte 

unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen. Demnach sind keine Arten betroffen, für die 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind. 

 

Bei allen vom Vorhaben betroffenen Arten wurde unter Einbeziehung der vorgesehenen 

Maßnahmen dargelegt,  

 

¶ dass der derzeitige günstige Erhaltungszustand gewahrt bleibt  

¶ bzw. der jetzige ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert  

¶ und eine Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht erschwert 

wird. 

¶  

Anderweitig zumutbare Alternativen (Standort- und technische Alternativen), die zu einer 

geringeren Betroffenheit gemeinschaftsrechtlich geschützter Tier- und Pflanzenarten führen 

würden, sind aus Sicht des Vorhabenträgers nicht vorhanden. 

 

Hohenroth, 9. Dezember 2025 

 
                           Stefan Kaminsky 
                (Dipl.-Biologe, Dipl.-Umweltwissenschaftler) 
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Anhang  
 

Anhang 1: Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums (Stand: 

27.11.2025) 

 
Projektbezogen von Kaminsky Naturschutzplanung GmbH erarbeitet in Anlehnung an (teils 
angepasst an das zum 01.03.2010 in Kraft getretene BNatSchG 2009): 

- die Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (Oberste Baubehörde im Bayeri-schen 
Staatsministerium des Innern, Stand 08/2018) 

- die Vollzugshinweise (inkl. Erläuterungen) zu den artenschutzrechtlichen Vorschrif-ten 
gemäß §§ 42 und 43 Bundesnaturschutzgesetz (Bayerisches Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Stand 03/2009) 

- Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (LfU 2011): Spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) bei der Vorhabenszulassung ï Internet-Arbeitshilfe (Stand 07/2020) 

- Arbeitshilfe ï Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ï Prüfablauf (Bayrisches Landesamt 
für Umwelt, Stand 02/2020) 

 
Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die vom Bayerischen Landesamt für Umwelt 
geprüften Artenlisten. Die in den Arteninformationen des LfU zum Download verfügbaren 
Tabellen beinhalten alle in Bayern aktuell vorkommenden 

- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie  

- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2016) ohne 
Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

 

Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit 
Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die 
Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden 
wird, ist derzeit nicht bekannt. 

 

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie 
Gastvögel sind in den Listen nicht enthalten. Ebenso sind in den o.a. Artenlisten des LfU 
diejenigen Vogelarten nicht enthalten, die aufgrund ihrer euryöken Lebensweise und 
mangels aktueller Gefährdung in einem ersten Schritt (Relevanzprüfung) einer vereinfachten 
Betrachtung unterzogen werden können. Bei diesen weit verbreiteten, sog. 
ĂAllerweltsvogelartenñ kann regelmªÇig davon ausgegangen werden, dass durch Vorhaben 
keine Verschlechterung ihres Erhaltungszustandes erfolgt (Regelvermutung).  

Die Artentabelle wird seitens des LfU regelmäßig überprüft und ggf. bei neueren 
Erkenntnissen fortgeschrieben (aktuell aufgrund der Fortschreibung der Roten Liste Vögel 
Bayern und Deutschland um 5 weitere Vogelarten). 

Wenn im konkreten Einzelfall aufgrund einer besonderen Fallkonstellation eine größere 
Anzahl von Individuen oder Brutpaaren dieser weitverbreiteten und häufigen Vogelarten von 
einem Vorhaben betroffen sein können, sind diese Arten ebenfalls als zu prüfende Arten 
gelistet. 

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/
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Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, 
die in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige 
Gastvögel zu erwarten sind. 

 

Anhand der unten dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich 
zu prüfende Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.  

Die ausführliche Tabellendarstellung dient vorrangig als interne Checkliste zur 
Nachvollziehbarkeit der Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums und als Hilfe für die 
Abstimmung mit den Naturschutzbehörden. Die Ergebnisse der Auswahl der Arten müssen 
jedoch in geeigneter Form (z.B. in Form der ausgefüllten Listen) in den 
Genehmigungsunterlagen dokumentiert und hinreichend begründet werden. 

 

Abschichtungskriterien  (Spalten am Tabellenanfang): 

 

Schritt 1: Relevanzprüfung  

 
V: Wirkraum des Vorhabens liegt: 

 X = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  

 oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.) 

 0 = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern (TK 5726) 

          sowie in den benachbarten TK25-Quadranten, in Verbreitungskarten des Nationalen Vogelschutzberichtes 

2019, https://www.bfn.de/themen/natura-2000/berichte-monitoring/nationaler-

vogelschutzbericht/berichtsdaten.html 

 

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum- 

Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer): 

 X = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  

 oder keine Angaben möglich (k.A.) 

 0 = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 

 

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 

 X = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können 

 0 = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 

 werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können  

 
Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als 
nicht -relevant identifiziert und können von einer weiteren detaillierten Prüfung 
ausgeschlossen werden. Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist 
die Prüfung mit Schritt 2 f ortzusetzen.  

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 

Schritt 2: Bestandsaufnahme  

NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 
 X = ja 

0 = nein  
 Quellen: 

o Vorliegende Kartierungen 2025 (siehe Anhang 2) 

o Artenschutzkartierung Bayern, Bayer. Landesamt für Umwelt, Stand10/2025 
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PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht 
sicher auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art 
in Bayern nicht unwahrscheinlich 

 X =   ja 
0 =   nein  

 für Liste B, Vögel: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, wenn Status für die relevanten TK25-
Quadranten im Brutvogelatlas [B = möglicherweise brütend, C = wahrscheinlich brütend, D = sicher 
brütend] 

 
Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren 
saP zugrunde gelegt.  
 
Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP 
entbehrlich.  
ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï 

Weitere Abkürzungen: 
 
RLB:  Rote Liste Bayern 
 

Alle bewerteten Arten der Roten Liste gefährdeter Tiere werden gem. LfU 2016 einem 
einheitlichen System von Gefährdungskategorien zugeordnet (siehe folgende Übersicht).1 
 

 
(II) nicht regelmäßig brütende Art 
(III) etabliertes Neozoon 
 

Die in Bayern gefährdeten Gefäßpflanzen werden folgenden Kategorien zugeordnet2: 
 
 
 

 
 
 
 
1 LfU 2016: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns ï Grundlagen  

2 LfU 2003: Grundlagen und Bilanzen der Roten Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns 

https://www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000006?SID=501843692&ACTIONxSESSxSHOWPIC(BILDxKEY:%27lfu_nat_00340%27,BILDxCLASS:%27Artikel%27,BILDxTYPE:%27PDF%27)
https://www.lfu.bayern.de/natur/rote_liste_pflanzen/doc/allgemein/grundlagen_bilanzen.pdf
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RLD:  Rote Liste Tiere/Pflanzen Deutschland gem. BfN3:  

 

 

Bei der Angabe des jeweiligen Gefährdungsstatus einer Art ist jeweils auf die aktuellen 
Ausgaben der entsprechenden Roten Listen Bezug zu nehmen. Diese sind auf den 
Webseiten des Bundesamts für Naturschutz und des Bay. Landesamts für Umwelt 
veröffentlicht. 

sg:  streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 Ludwig, G. e.a. in: Naturschutz und Biologische Vielfalt, Schriftenreihe des BfN 70 (1) 2009  

(https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf). 

https://www.bfn.de/
https://www.lfu.bayern.de/index.htm
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf
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A Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie  

Tierarten:  

V L E NW PO  Art  Art  RLB RLD sg 

      Fledermäuse      

X X X  X  (Großer) Abendsegler Nyctalus noctula * V x 

X X X X   Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 3 2 x 

X X X X   Braunes Langohr Plecotus auritus * 3 x 

0      Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 x 

X X X X   Fransenfledermaus Myotis nattereri * * x 

X X X  X  Graues Langohr Plecotus austriacus 2 1 x 

X X X  X  Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 * x 

0      Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 1 x 

X X X X   Großes Mausohr Myotis myotis * * x 

X X X  X  Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus * * x 

0      Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 2 2 x 

X X X  X  Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 2 D x 

X X X  X  Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 3 2 x 

X X X  X  Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V * x 

0      Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 3 x 

0      Nymphenfledermaus Myotis alcathoe 1 1 x 

0      Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * * x 

X X X  X  Wasserfledermaus Myotis daubentoni * * x 

0      Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii * * x 

0      Wimperfledermaus Myotis emarginatus 1 2 x 

X X X  X  Zweifarbfledermaus Vespertilio discolor (Vespertilio 

murinus) 

2 D x 

X X X  X  Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * x 

      Säugetiere ohne Fledermäuse     

0      Baumschläfer Dryomys nitedula 1 R x 

X 0     Biber Castor fiber * V x 

0      Birkenmaus Sicista betulina 2 2 x 

0      Feldhamster Cricetus cricetus 1 1 x 

0      Fischotter Lutra lutra 3 3 x 

X X X X   Haselmaus Muscardinus avellanarius * V x 

0      Luchs Lynx lynx 1 1 x 

X 0     Wildkatze Felis silvestris 2 3 x 

      Kriechtiere      
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V L E NW PO  Art  Art  RLB RLD sg 

0      Äskulapnatter Zamenis longissima 2 2 x 

0      Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis - 1 x 

0      Mauereidechse Podarcis muralis 1 V x 

X 0     Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 x 

0      Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis 1 1 x 

X X X 0   Zauneidechse Lacerta agilis 3 V x 

      Lurche      

0      Alpenkammmolch Triturus carnifex  - - x 

0      Alpensalamander Salamandra atra * * x 

X 0     Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 1 2 x 

0      Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 x 

X 0     Kammmolch Triturus cristatus 2 3 x 

X 0     Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae 3 G x 

0      Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 3 x 

X 0     Kreuzkröte Epidalea calamita 2 2 x 

X 0     Laubfrosch Hyla arborea 2 3 x 

0      Moorfrosch Rana arvalis 1 3 x 

X 0     Springfrosch Rana dalmatina V V x 

0      Wechselkröte Bufotes viridis 1 2 x 

      Fische      

0      Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni G * x 

      Libellen      

0      Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 3 * x 

0      Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 1 2 x 

0      Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 3 x 

X 0     Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 2 3 x 

0      Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia (O. 

serpentinus) 

V * x 

0      Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca (S. 

braueri) 

2 1 x 

      Käfer      

0      Schwarzer Grubenlaufkäfer Carabus (variolosus) 

nodulosus 

2 1 x 

0      Großer Eichenbock, Eichenheldbock Cerambyx cerdo 1 1 x 

0      Scharlachkäfer Cucujus cinnaberinus R 1 x 

0      Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x 

0      Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer Graphoderus bilineatus 0 3 x 

0      Eremit Osmoderma eremita 2 2 x 
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V L E NW PO  Art  Art  RLB RLD sg 

0      Alpenbock Rosalia alpina 2 2 x 

      Tagfalter      

0      Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 2 2 x 

0      Moor-Wiesenvögelchen Coenonympha oedippus 1 1 x 

0      Kleiner Maivogel  Euphydryas maturna 1 1 x 

X 0     Thymian-Ameisenbläuling  Phengaris arion (Maculinea 

arion) 

2 3 x 

X 0     Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Phengaris nausithous 

(Maculinea nausithous) 

V V x 

X 0     Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling Phengaris teleius (Maculinea 

teleius) 

2 2 x 

0      Gelbringfalter Lopinga achine 2 2 x 

X 0     Großer Feuerfalter Lycaena dispar R 3 x 

0      Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 2 2 x 

0      Apollo Parnassius apollo 2 2 x 

X 0     Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne 2 2 x 

      Nachtfalter      

X 0     Heckenwollafter Eriogaster catax 1 1 x 

X 0     Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii lunata 1 1 x 

0      Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina V * x 

      Schnecken      

0      Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 2 1 x 

0      Gebänderte Kahnschnecke Theodoxus transversalis 1 1 x 

      Muscheln      

X 0     Bachmuschel, Gemeine 

Flussmuschel 

Unio crassus 1 1 x 

 

Gefäßpflanzen:  

V L E NW PO  Art (lateinisch)  Art (deutsch)  RLB RLD sg 

0      Lilienblättrige Becherglocke Adenophora liliifolia 1 1 x 

0      Kriechender Sellerie Heliosciadium repens 2 1 x 

0      Braungrüner Streifenfarn Asplenium adulterinum 2 2 x 

0      Dicke Trespe Bromus grossus 1 1 x 

0      Herzlöffel Caldesia parnassifolia 1 1 x 

X 0     Europäischer Frauenschuh Cypripedium calceolus 3 3 x 

0      Böhmischer Fransenenzian Gentianella bohemica 1 1 x 

0      Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris 2 2 x 

0      Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 1 2 x 

0      Liegendes Büchsenkraut Lindernia procumbens 2 2 x 
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V L E NW PO  Art (lateinisch)  Art (deutsch)  RLB RLD sg 

0      Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 x 

0      Froschkraut Luronium natans 0 2 x 

0      Bodensee-Vergissmeinnicht Myosotis rehsteineri 1 1 x 

0      Finger-Küchenschelle Pulsatilla patens 1 1 x 

0      Sommer-Wendelähre Spiranthes aestivalis 2 2 x 

0      Bayerisches Federgras Stipa pulcherrima ssp. bavarica 1 1 x 

0      Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R * x 

 

B Vögel    

Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (2005 bis 2009 nach RÖDL ET AL . 2012) ohne 
Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

V L E NW PO  Art  Art  RLB RLD sg 

0      Alpenbirkenzeisig Acanthis cabaret * * - 

0      Alpenbraunelle Prunella collaris * R - 

0      Alpendohle Pyrrhocorax graculus * R - 

0      Alpenschneehuhn Lagopus muta R R - 

0      Alpensegler Tachymarptis melba 1 * - 

0      Alpenstrandläufer Calidris alpina * 1 x 

X X 0    Amsel* Turdus merula * * - 

X 0     Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 x 

X X 0    Bachstelze* Motacilla alba * * - 

0      Bartmeise Panurus biarmicus R * - 

X X 0    Baumfalke Falco subbuteo * 3 x 

X X X X   Baumpieper Anthus trivialis 2 V - 

X 0     Bekassine Gallinago gallinago 1 1 x 

0      Berglaubsänger Phylloscopus bonelli * * x 

X 0     Bergpieper Anthus spinoletta * * - 

0      Beutelmeise Remiz pendulinus V 1 - 

0      Bienenfresser Merops apiaster R * x 

0      Birkenzeisig* Acanthis flammea * * - 

X 0     Birkhuhn Lyrurus tetrix 1 2 x 

X 0     Blässhuhn Fulica atra * * - 

X 0     Blaukehlchen Luscinia svecica * * x 

X X 0    Blaumeise* Cyanistes caeruleus * * - 

X X X  X  Bluthänfling  Linaria cannabina 2 3 - 

X 0     Brachpieper Anthus campestris 0 1 x 

X 0     Brandgans Tadorna tadorna R * - 

X 0     Braunkehlchen Saxicola rubetra 1 2 - 
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V L E NW PO  Art  Art  RLB RLD sg 

X X 0    Buchfink* Fringilla coelebs * * - 

X X 0    Buntspecht* Dendrocopos major * * - 

X X 0    Dohle Coloeus monedula V * - 

X X X X   Dorngrasmücke Sylvia communis V * - 

0      Dreizehenspecht Picoides tridactylus * * x 

X 0     Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 3 * x 

X X 0    Eichelhäher* Garrulus glandarius * * - 

0      Eiderente Somateria mollissima § (II) * - 

X 0     Eisvogel Alcedo atthis 3 * x 

X X 0    Elster* Pica pica * * - 

X 0     Erlenzeisig Carduelis spinus * * - 

X X X X   Feldlerche Alauda arvensis 3 3 - 

X X X  X  Feldschwirl Locustella naevia V 2 - 

X X X  X  Feldsperling Passer montanus V V - 

0      Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris R * x 

0      Fichtenkreuzschnabel* Loxia curvirostra * * - 

X 0     Fischadler Pandion haliaetus 1 3 x 

X X 0    Fitis* Phylloscopus trochilus * * - 

X 0     Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 V x 

0      Flussseeschwalbe Sterna hirundo 3 2 x 

X 0     Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 2 x 

0      Gänsesäger Mergus merganser * 3 - 

X X 0    Gartenbaumläufer* Certhia brachydactyla * * - 

X X 0    Gartengrasmücke* Sylvia borin * * - 

X X X X   Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 * - 

0      Gebirgsstelze Motacilla cinerea * * - 

X X X  X  Gelbspötter Hippolais icterina 3 * - 

X X 0    Gimpel* Pyrrhula pyrrhula * * - 

X X 0    Girlitz* Serinus serinus * * - 

X X 0    Goldammer* Emberiza citrinella * * - 

X 0     Grauammer Emberiza calandra 1 V x 

0      Graugans Anser anser * * - 

X X 0    Graureiher Ardea cinerea V * - 

0      Grauschnäpper Muscicapa striata * V - 

X X 0    Grauspecht Picus canus 3 2 x 

0      Großer Brachvogel Numenius arquata 1 1 x 

X X 0    Grünfink* Chloris chloris * * - 

X X 0    Grünspecht Picus viridis * * x 
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V L E NW PO  Art  Art  RLB RLD sg 

X X 0    Habicht Accipiter gentilis V * x 

0      Habichtskauz Strix uralensis R R x 

X X 0    Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 3 3 x 

X 0     Haselhuhn Tetrastes bonasia 3 2 - 

X 0     Haubenlerche Galerida cristata 1 1 x 

0      Haubenmeise* Lophophanes cristatus * * - 

X 0     Haubentaucher Podiceps cristatus * * - 

X X 0    Hausrotschwanz* Phoenicurus ochruros * * - 

X X 0    Haussperling Passer domesticus V * - 

X X 0    Heckenbraunelle* Prunella modularis * * - 

X X X X   Heidelerche Lullula arborea 2 V x 

X 0     Höckerschwan Cygnus olor * * - 

X 0     Hohltaube* Columba oenas * * - 

0      Jagdfasan* Phasianus colchicus § (III) § (III) - 

0      Kanadagans Branta canadensis § (III) § (III) - 

X X 0    Karmingimpel Carpodacus erythrinus 1 V x 

X X 0    Kernbeißer* Coccothraustes 

coccothraustes 

* * - 

X 0     Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 x 

X X X X   Klappergrasmücke Sylvia curruca 3 * - 

X X 0    Kleiber* Sitta europaea * * - 

X 0     Kleinspecht Dryobates minor V 3 - 

0      Kleines Sumpfhuhn Porzana parva § (II) 3 x 

X 0     Knäkente Spatula querquedula 1 1 x 

X X 0    Kohlmeise* Parus major * * - 

X 0     Kolbenente Netta rufina * * - 

X 0     Kolkrabe Corvus corax * * - 

X 0     Kormoran Phalacrocorax carbo * * - 

X 0     Kornweihe Circus cyaneus 0 1 x 

X 0     Kranich Grus grus 1 * x 

X 0     Krickente Anas crecca 3 3 - 

X X 0    Kuckuck Cuculus canorus V 3 - 

X 0     Lachmöwe Chroicocephalus ridibundus * * - 

0      Löffelente Spatula clypeata 1 3 - 

0      Mandarinente Aix galericulata § (III) § (III) - 

0      Mauerläufer Tichodroma muraria R R - 

X 0     Mauersegler Apus apus 3 * - 

X X 0    Mäusebussard Buteo buteo * * x 

X 0     Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 - 
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V L E NW PO  Art  Art  RLB RLD sg 

X X 0    Misteldrossel* Turdus viscivorus * * - 

X 0     Mittelmeermöwe Larus michahellis * * - 

X X 0    Mittelspecht Dendrocoptes medius * * x 

X X 0    Mönchsgrasmücke* Sylvia atricapilla * * - 

X X 0    Nachtigall* Luscinia megarhynchos * * - 

X 0     Nachtreiher Nycticorax nycticorax R 2 x 

X X X  X  Neuntöter Lanius collurio V * - 

0      Nilgans Alopochen aegyptiaca § (III) § (III) - 

0      Ortolan Emberiza hortulana 1 2 x 

X X 0    Pirol Oriolus oriolus V V - 

0      Purpurreiher Ardea purpurea R R x 

X X 0    Rabenkrähe* Corvus corone * * - 

X 0     Raubwürger Lanius excubitor 1 1 x 

X X 0    Rauchschwalbe Hirundo rustica V V - 

X 0     Raufußkauz Aegolius funereus * * x 

X X X  X  Rebhuhn Perdix perdix 2 2 - 

X 0     Reiherente Aythya fuligula * * - 

X 0     Ringdrossel Turdus torquatus * * - 

X X 0    Ringeltaube* Columba palumbus * * - 

0      Rohrammer Emberiza schoeniclus * * - 

0      Rohrdommel Botaurus stellaris 1 3 x 

0      Rohrschwirl Locustella luscinioides * * x 

X X 0    Rohrweihe Circus aeruginosus * * x 

0      Rostgans Tadorna ferruginea § (III) § (III) - 

X 0     Rotdrossel Turdus iliacus § (II) § (II) - 

X X 0    Rotkehlchen* Erithacus rubecula * * - 

X X 0    Rotmilan Milvus milvus V * x 

X 0     Rotschenkel Tringa totanus 1 2 x 

0      Saatkrähe Corvus frugilegus * * - 

X X X  X  Schafstelze Motacilla flava * * - 

X 0     Schellente Bucephala clangula * * - 

0      Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus * * x 

X 0     Schlagschwirl Locustella fluviatilis V * - 

X X 0    Schleiereule Tyto alba 3 * x 

X 0     Schnatterente Mareca strepera * * - 

0      Schneesperling  Montifringilla nivalis R R - 

X X 0    Schwanzmeise* Aegithalos caudatus * * - 

0      Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 2 3 x 



BBP ĂAuf der Hºheñ Gemeinde Heustreu: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)         67 

  Dezember 2025 

V L E NW PO  Art  Art  RLB RLD sg 

X X X  X  Schwarzkehlchen Saxicola torquata V * - 

0      Schwarzkopfmöwe Ichthyaetus melanocephalus R * - 

X X 0    Schwarzmilan Milvus migrans * * x 

X 0     Schwarzspecht Dryocopus martius * * x 

X 0     Schwarzstorch Ciconia nigra * * x 

X 0     Seeadler Haliaetus albicilla R * x 

0      Seidenreiher Egretta garzetta § (II) § (II) x 

X 0     Silbermöwe Larus argentatus * V - 

X X 0    Silberreiher Ardea alba * R x 

X X 0    Singdrossel* Turdus philomelos * * - 

X 0     Sommergoldhähnchen* Regulus ignicapilla * * - 

X X 0    Sperber Accipiter nisus * * x 

0      Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 1 1 x 

X 0     Sperlingskauz Glaucidium passerinum * * x 

X X X X   Star Sturnus vulgaris * 3 - 

0      Steinadler Aquila chrysaetos R R x 

X X 0    Steinkauz Athene noctua 3 V x 

0      Steinrötel Monzicola saxatilis 1 1 x 

X 0     Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 - 

X X X X   Stieglitz Carduelis carduelis V * - 

X 0     Stockente*  Anas platyrhynchos * * - 

X X 0    Straßentaube* Columba livia f. domestica § (III) § (III) - 

X 0     Sturmmöwe Larus canus R * - 

X 0     Sumpfmeise* Poecile palustris * * - 

X 0     Sumpfrohrsänger* Acrocephalus palustris * * - 

X 0     Tafelente Aythya ferina * V - 

X 0     Tannenhäher* Nucifraga caryocatactes * * - 

X X 0    Tannenmeise* Periparus ater * * - 

X 0     Teichhuhn Gallinula chloropus * V x 

X 0     Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus * * - 

X 0     Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca V 3 - 

0      Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 3 x 

0      Türkentaube* Streptopelia decaocto * * - 

X X x x   Turmfalke Falco tinnunculus * * x 

X 0     Turteltaube Streptopelia turtur 2 2 x 

0      Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 x 

0      Uferschwalbe Riparia riparia V * x 

X X 0    Uhu Bubo bubo * * x 
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X X 0    Wacholderdrossel* Turdus pilaris * * - 

X X X  X  Wachtel Coturnix coturnix 3 V - 

X 0     Wachtelkönig Crex crex 2 1 x 

X 0     Waldbaumläufer* Certhia familiaris * * - 

X 0     Waldkauz Strix aluco * * x 

X 0     Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 2 * - 

X 0     Waldohreule Asio otus * * x 

X 0     Waldschnepfe Scolopax rusticola * V - 

X 0     Waldwasserläufer Tringa ochropus R * x 

X 0     Wanderfalke Falco peregrinus * * x 

X 0     Wasseramsel Cinclus cinclus * * - 

X 0     Wasserralle Rallus aquaticus 3 V - 

X 0     Weidenmeise* Poecile montanus * * - 

0      Weißrückenspecht Dendrocopos leucotos 3 2 x 

X X 0    Weißstorch Ciconia ciconia * V x 

X X 0    Wendehals Jynx torquilla 1 3 x 

X X 0    Wespenbussard Pernis apivorus V V x 

X 0     Wiedehopf Upupa epops 1 3 x 

X X 0    Wiesenpieper Anthus pratensis 1 2 - 

X X     Wiesenweihe Circus pygargus R 2 x 

X 0     Wintergoldhähnchen* Regulus regulus * * - 

X X 0    Zaunkönig* Troglodytes troglodytes * * - 

X 0     Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 3 x 

X X 0    Zilpzalp* Phylloscopus collybita * * - 

0      Zippammer Emberiza cia R 1 x 

0      Zitronenzeisig Carduelis citrinella  * 3 - 

0      Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 3 x 

X 0     Zwergschnäpper Ficedula parva 2 V x 

X 0     Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis * * - 

 
*) weit verbreitete Arten (ĂAllerweltsartenñ), bei denen regelmªÇig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben 
keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Diese Arten zeichnen sich aus 
durch eine nicht-regionale bzw. nicht-lokale Verbreitung in Bayern, eine sehr hohe Anzahl an Brutpaaren in 
Bayern (> 10.000 BP) und Deutschland (> 100.000 BP) sowie Bestandstrends, die zumindest in der Langzeit- (36 
Jahre) ODER Kurzzeitbetrachtung (12 Jahre) eine stabile oder zunehmende Populationdichte aufweisen 
(Ausnahme: Arten mit > 1 Mio Brutpaare in Deutschland). 

Regelmäßige Gastvögel im Gebiet  
(vgl. z.B. https://www.lfu.bayern.de/natur/monitoring_vogelbestand/rastende_wasservoegel/index.htm)  

Artname (deutsch)  Artname (wiss.)  RLB RLD sg 

     

  

https://www.lfu.bayern.de/natur/monitoring_vogelbestand/rastende_wasservoegel/index.htm
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Anhang 2:   KAMINSKY (2025): BBP Wohngebiet ĂAuf der Hºheñ der Gemeinde 

Heustreu : Faunistische Bestandsaufnahme ïVögel, Reptilien, Haselmäuse  und 

Habitatbäume  
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